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1	 LASS UND AUFGABENSTELLUNG

In den Brandversuchen nach DIN 4102 Teil 2 für raumabschließende

Wände und für bekleidete Stützen bzw. nach DIN 4102 Teil 3 für

Brandwände werden zusätzlich zur Prüfung der Feuerwiderstands-

dauer bei Brandbeanspruchung nach der Einheitstemperaturzeit-

kurve auch Prüfungen der Restfestigkeit der betreffenden Bau-

teile bei mechanischer Beanspruchung in Form eines Kugelstoßes,

eines auftreffenden Löschwasserstrahles oder des Anpralls eines

Bleischrotsackes durchgeführt. Die bisherigen Beratungen im Zuge

der europäischen Harmonisierung von Prüfbestimmungen im vor-

beugenden Brandschutz haben gezeigt, daß im Ausland derartigen

Verknüpfungen von Brandprüfungen mit speziellen Zusatzprüfungen

zur Gewährleistung eines besonderen mechanischen Widerstandes

wenig Verständnis entgegengebracht wird. Nach einhelliger Ein-

schätzung der deutschen Vertreter in den entsprechenden europä-

ischen Gremien besteht kaum Aussicht, die in keinem der Partner-

länder üblichen Zusatzprüfungen in ihrer jetzigen Form in künf-

tige europäische Normen einzubringen. Ein wesentlicher Grund

dafür ist, daß sich die Zusatzprüfungen nicht direkt aus allge-

mein akzeptierten Schutzzielen des Brandschutzes ableiten las-

sen.

Aus diesem Grunde wurde am 01.12.1988 vom Institut für Bautech-

nik dieses Forschungsvorhaben in Auftrag gegeben mit dem Ziel,

die drei genannten Prüfverfahren kritisch zu analysieren und die

deutsche Position bei den bevorstehenden europäischen Verhand-

lungen argumentativ zu untermauern. Im einzelnen sollten folgen-

de Untersuchungen durchgeführt werden:

- Dokumentation zur Entwicklung der deutschen Prüfverfahren,

- Überprüfung der Schlüssigkeit der bisherigen bauaufsichtlichen

Anforderungen,

- Zusammenstellung der auf der Basis der bisherigen Prüfverfah-

ren entwickelten Konstruktionen,

- Neudefinition der brandschutztechnischen Schutzziele,

- Vergleich der Schutzziele mit den bisherigen Prüfverfahren,



.VASSIVB

- Beurteilung der Notwendigkeit von verschärften Anforderungen

im Vergleich zum vorhandenen Risiko und 4enereiien Sicher-

heitsniveau im Brandschutz,

- Darstellung von möglichen Ersatzmaßnahmen, durch die das bis-

herige Sicherheitsniveau aufrechterhalten werden kann.

2 ENTWICKLUNG DER EUROPÄISCHEN

FORSCHUNGSVO* .BENS

RMONISIERUNG SEIT BEGINN DES

Die forschende Stelle unterrichtete den NABau-Spiegelausschuß

02.76.02 "Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bau-

teile", der für die Spiegelung der europaischen Normentwicklung

zustandig ist, laufend laber den Fortschritt der Forschungsarbei-

ten. In den jeweiligen Spiegelausschuß-Sitzungen wurde auf der

Grundlage der Berichte mit dem deutschen Vertreter im tech-

nischen Komitee TC 2, das das Grundlagendokument Brandschutz er-

arbeitete, die deutsche Meinung zu den angesprochenen Punkten

(Festigkeitsprüfung, Löschwasserbeanspruchung und Brandwand-

prüfung) abgestimmt.

Im Laufe der Forschungsarbeiten kristallisierte sich sehr

schnell heraus, daß weder die Festigkeitsprüfung bei raumab-

schließenden Wänden noch die Löschwasserbeanspruchung bei be-

kleideten Stützen ein unverzichtbares Schutzziel sein konnte, so

daß der deutsche Vertreter beim TC 2 auf die Durchsetzung dieser

Anforderungen verzichten konnte. Das Grundlagendokument in der

Fassung vom 20. September 1991 enthalt daher keine entsprechen-

den Anforderungen.

Dagegen war es die einhellige Meinung des Ausschusses, daß auf

die Schutzziele, die das Prüfverfahren nach DIN 4102 Teil 3

(Bleischrotsack) abdecken soll, nicht verzichtet werden kann.

Konsequenterweise konnte der deutsche Vertreter im TC 2 die

mechanische Beanspruchung sowohl bei tragenden als auch bei

nichttragenden, raumabschließenden Wanden als Anforderung unter-

bringen, so daß im Grundlagendokument unter den Abschnitten
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3.3.2.3.2 bzw. 3.3.2.3.6.1 die Klassifizierung "REI-M" bzw. "EI-

M" als Grundlage einer europaischen Normung fur bestimmte Wand-

konstruktionen eingefuhrt wurde.

Aus den Diskussionen mit den CEN-Mitgliedern hat sich ergeben,

daß - abgesehen von Deutschland - kein weiteres Land ein ent-

sprechendes Schutzziel verfolgt. Unter diesen Randbedingungen

besteht daher sogar die Möglichkeit, das "DIN 4102 Teil 3-Ver-

fahren" unmittelbar in die europdische Normung einzubringen und

damit auch auf eine "Harmonisierung" verschiedener Prüfverfahren

mit dem gleichen Schutzziel verzichten zu können.

CEN/TC 127 hat beschlossen, die verschiedenen zusätzlichen An-

forderungen, sei es von der Brandbeanspruchung oder auch von der

mechanischen Beanspruchung her, in der "ad hoc 10-Gruppe" bear-

beiten zu lassen.

3	 ZUSAMMENFASSUNG DER FORSCHUNGSERGEBNISSE BEZOGEN AUF DIE

ZUR DISKUSSION STEHENDEN PRÜFVERFAHREN

3.1 VORGEHENSWEISE

Die in Frage stehenden Prüfverfahren wurden entsprechend der in

Abschnitt 1 vorgegebenen Aufgabenstellung einer detaillierten

Untersuchung unterzogen. Die Ergebnisse dieser Arbeiten sind in

den Anhängen 1 bis 3 zu diesem Forschungsbericht dargestellt,

wobei die Forschungsarbeiten an den Festigkeitsbrufungen fur

Brandwande aufgrund der in Abschnitt 2 beschriebenen Entwicklung

der europdischen Normung abgebrochen wurden.

In den folgenden Abschnitten werden die wesentlichen Schlußfol-

gerungen aus den Einzeluntersuchungen dargestellt.
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Umfangreiche Untersuchungen, die im einzelnen in Anhang 1 doku-

mentiert sind, haben folgende Erkenntnisse gebracht:

- Das brandschutztechnische Schutzziel bei raumabschließenden

Wänden, die Ausbreitung von Feuer auch nach mechanischer Bean-

spruchung durch brandbedingt umfallende Gegenstände zu verhin-

dern, kann mit den üblichen Trennwandkonstruktion auch dann

erreicht werden, wenn diese nur hinsichtlich Feuerwiderstands-

dauer und nicht mehr hinsichtlich Festigkeit geprüft werden.

- Als kritisch erwiesen sich beim Kugelstoßversuch lediglich ge-

schwächte Bereiche leichter Trennwandkonstruktionen, z.B. in

Verbindung mit Fugen, Holztüren, sonstigen Öffnungen oder In-

stallationen. Stellvertretend hierfür werden derzeit Steckdo-

sen mitgeprüft. Eine lokale Reduktion des Feuerwiderstandes

kann jedoch auch dadurch verhindert werden, daß anstelle einer

zusätzlichen Festigkeitsprüfung vorgeschrieben wird, bei allen

Querschnittsschwächungen den notwendigen Feuerwiderstand durch

konstruktive Maßnahmen in vollem Umfang zu gewährleisten.

- Um das heutige deutsche Sicherheitsniveau im Rahmen der euro-

päischen Harmonisierung bei nichttragenden Trennwänden auf-

rechtzuerhalten, müssen demnach in CEN/TC 127, adhoc-Gruppe 9

"partitions", einerseits klare Prüfbestimmungen im Hinblick

auf eine praxisgerechte Einbausituation (z.B. mit Fugen) und

andererseits konstruktive Maßnahmen für häufig vorkommende

Querschnittsschwächungen durchgesetzt werden.
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3.3 LDSCHWASSERBEANSPRUCHUNG BEI BEKLEIDETEN STÜTZEN

Im Rahmen detaillierter Untersuchungen (siehe Anhang 2) wurde

geprüft, zu welchen Auswirkungen ein Verzicht auf die Lösch-

wasserbeanspruchung bei unterschiedlichen Bekleidungsarten fah-

ren kann. Zusammenfassend ist folgendes festzustellen:

- Das Schutzziel, die Standsicherheit eines Tragwerks mit bs-

kleideten Stützen im Brandfall auch dann zu gewährleisten,

wenn die Bekleidung einer vorherigen mechanischen Beanspru-

chung, z.B. durch einen Löschwasserstrahl, ausgesetzt war, ist

in der jetzigen Fona der Löschwasserbeanspruchung nicht nach-

vollziehbar, weil diese erst nach 90 Minuten Branddauer

erfolgt und auf bekleidete Stahlstützen mit Feuerwiderstands-

klassen F 90 beschränkt wird.

- Aufgrund bestehender Festigkeitsanforderungen an Brandschutz-

bekleidungen zum Schutz gegen mechanische Beanspruchung im Ge-

brauchszustand kommen überwiegend nur Bekleidungsarten zur An-

wendung, die nach statistischen Auswertungen auch hinreichend

unempfindlich gegen eine Löschwasserbeanspruchung sind.

- Erfahrungen bei Bränden im Ausland, das besondere Festigkeits-

anforderungen an Bekleidungen nicht kennt, lassen ein erhöhtes

Risiko im Bereich von bekleideten Stahlstützen nicht erkennen.

Unter Risikogesichtspunkten kann daher auf die Löschwasser-

beanspruchung bei bekleideten Stahlstützen ohne weiteres ver-

zichtet werden.

- Eine gravierende Reduktion des derzeit vorhandenen Schutzni-

veaus infolge Verringerung der Bekleidungsdicken ist kaum zu

befürchten wenn in den künftigen harmonisierten europäischen

Prüfbestimmungen far Bekleidungen von Stahlbauteilen (außer

dämmschichtbildende Beschichtungen) grundsätzlich eine Prüfung

an biegebeanspruchten Trdgern festgelegt wird; in diesem Fall

wird die Bekleidung durch größere Verformungen indirekt auch

hinsichtlich ihrer mechanischen Festigkeit beansprucht. In den
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Arbeitsgruppen der ECCS und EGOLF werden entsprechende Verfah-

ren vorbereitet, die von deutscher Seite nachdrucklich unter-

stützt werden sollten. Besondere Aufmerksamkeit ist jedoch den

dämmschichtbildenden Beschichtungen und vergleichbaren Schutz-

maßnahmen zu widmen, da gerade bei höheren Feuerwiderstands-

zeiten die mechanische Festigkeit in Frage zu stellen ist.

Die durchgeführten Untersuchungen zum Prüfverfahren für Brand-

wände (siehe Anhang 3) haben zu folgenden Schlüssen und Empfeh-

lungen geführt:

- Das Schutzziel bei Brandwänden, eine Brandausbreitung in einem

benachbarten Brandabschnitt mit an Sicherheit grenzender Wahr-

scheinlichkeit, d.h. auch bei beliebigen Schäden in dem vom

Brand betroffenen Brandabschnitt, zu verhindern, kann nach

einhelliger Einschätzung der deutschen Fachleute bei Wegfall

einer zusätzlichen Festigkeitsprüfung (Bleischrotsack) nicht

mehr in vollem Umfang erreicht werden.

- Bei dem in DIN 4102 Teil 3 genormten Prufverfahren wird das

angestrebte Schutzziel nicht hinreichend deutlich weil

o der Stoß auf die dem Feuer abgekehrte Seite erfolgt, auf

der definitionsgemäß mechanische Einwirkungen infolge

brandbedingter Schdden nicht zu erwarten sind,

o die Stoßbelastung erst nach etwa 90 Minuten Brandbeanspru-

chung aufgebracht wird, obwohl brandbedingte Stoßursachen

wesentlich früher auftreten,

o dem Prüfverfahren eine komplizierte, kaum nachvollziehbare

Belastungsphilosophie zugrunde liegt, die besonders bei

zweischaligen Brandwänden praxisfremd ist.

- Die deutscherseits weiterhin für erforderlich gehaltene erhoh-

te Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Zusatzbeanspruchun-
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gen während eines Brandes läßt sich nicht indirekt durch Ver-

dnderung bzw. Ergänzung von Anforderungen z. B. durch

o Erhöhung der Feuerwiderstandsdauer,

o Prüfung bzw. Berechnung unter einer horizontalen statischen

Ersatzlast oder

o Festlegung von bestimmten Konstruktionsarten,

simulieren, weil sich auch diese Zusatzanforderungen nicht

schlüssig auf das Schutzziel zurückführen lassen oder (im

letzten Fall) sich bereits in der Vergangenheit als ungeeignet

und fortschrittshemmend erwiesen haben.

- Vom Schutzziel her ware es naheliegender und daher leichter zu

vertreten, den Stoß auf die brandbeanspruchte Seite aufzu-

bringen. Dies ist jedoch versuchstechnisch nur mit unver-

tretbar großem Kostenaufwand zu realisieren.

- Unter pruftechnischen Gesichtspunkten gäbe es eine Alternative

zum derzeitigen Verfahren nach DIN 4102 Teil 3, die auf inter-

national anerkannten Prufvorschriften aufbaut, namlich

o Nachweis	 einer	 Feuerwiderstandsdauer von	 mindestens

90 Minuten (ggf. unter exzentrischer Last) nach CEN

(ISO 834),

o Festigkeitsprufung durch Stoßbeanspruchung im (kalten) Ge-

brauchszustand in Anlehnung an ISO 7892 und ISO/DIS 7893.2,

allerdings mit modifizierten Beanspruchungen und

o Kalibrierung dieser modifizierten Stoßbeanspruchung anhand

der heute dblichen Brandwandausführungen.

Die gleichen Ergebnisse wie bisher sind jedoch mit einem derart

geänderten Prüfverfahren nicht zu erwarten.

Deshalb und wegen des geringen Interesses der europaischen Part-

nerländer an einem harmonisierten Prüfverfahren wurde im Spie-

gelausschuß "Bauteile" beschlossen, das Prüfverfahren nach

DIN 4102 Teil 3, trotz der oben beschriebenen Inkonsistenzen,

unverandert in die europaische Normung in CEN/TC 127 (ad hoc 10)

einzubringen.
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4 SCHLUSSFOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN

Der Stand der europäischen Harmonisierung stellt sich nach Ab-

schluß des Grundiagendokumentes "Brandschutz" (Fassung September

1991) wie folgt dar:

- Fortfall der mechanischen Beanspruchung von vertikalen, raum-

abschließenden Bauteilen in Form eines Kugelstoßes,

- Fortfall der Löschwasserbeanspruchung bei der Prufung von be-

kleideten Stahlstützen und

- Beibehalten einer mechanischen Beanspruchung sowohl bei tra-

genden als auch bei nichttragenden, raumabschließenden Wänden

für bestimmte Wandkonstruktionen (Klassifizierung "REI-M" bzw.

"EI-M").

Damit sind die nach den Forschungsergebnissen in den Abschnitten

3.2 bis 3.3 verzichtbaren Zusatzprüfungen entfallen, während das

notwendige "deutsche Schutzziel" erhöhter Festigkeit von Brand-

wänden (Abschnitt 3.4) in das Grundlagendokument "Brandschutz"

eingeflossen ist.

Bei den beginnenden Beratungen in CEN/TC 127 wird darauf zu ach-

ten sein, daß bei den Prufvorschriften fur nichttragende Trenn-

wande (partitions - ad hoc 9) praxisgerechte Einbausituationen

mit Fugen und Querschnittsschwachungen (Einbauten) in die Pruf-

randbedingungen einfließen. Daruber hinaus sollten im Anwen-

dungsbereich bzw. bei den Extrapolations- und Interpolations-

regeln zusatzliche konstruktive Maßnahmen zur Kompensation sol-

cher Querschnittsschwachungen festgelegt werden.

Durch den Fortfall der Löschwasserbeanspruchung bei bekleideten

Stahlstutzen besteht zumindest fur Bauteile mit einer Feuer-

widerstandsdauer von > 90 Minuten die theoretische Gefahr einer

Reduzierung des Sicherheitsniveaus, wenn bei der Bearbeitung der

Prufbedingungen nicht darauf hingearbeitet wird, daß gegen me-

chanische Beanspruchung hinreichend widerstandsfahiger Bauarten

zugelassen werden. Die zur Zeit in der Entwicklung befindlichen
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Prufverfahren für bekleidete Stahlbauteile sehen grundsatzlich

Prüfungen an belasteten Biegeträgern vor, so daß durch die auf-

tretenden Verformungen indirekt auch die Festigkeit der Beklei-

dung mitgepruft wird. Außerdem ist bei der Erarbeitung der Prüf-

normen bzw. der Produktnormen darauf zu achten, daß dämmschicht-

bildende Beschichtungen, die nach Aufschäumen in ihrer Struktur

besonders leicht beschädigt werden können, fur Feuer-

widerstandszeiten > 60 Minuten nicht in Frage kommen. Für Ab-

lationsbeschichtungen und Sublimationsbeschichtungen, die wah-

rend der Brandbeanspruchung eine mechanisch feste Struktur ent-

wickeln, sind entsprechende Grenzen nicht zu berücksichtigen.

Aus dem Grundlagendokument "Brandschutz" ergibt sich die Notwen-

digkeit eines Prüf- bzw. Berechnungsverfahrens zur Abdeckung der

Anforderungen einer mechanischen Beanspruchbarkeit bei bestimm-

ten Wandkonstruktionen (Brandwände). Aus der Erkenntnis, daß bei

den ubrigen Mitgliedern der CEN vergleichbare Schutzziele nicht

bekannt sind, wird auf der Grundlage der Untersuchungen im Rah-

men dieses Forschungsvorhabens empfohlen, das "DIN 4102 Teil 3°

Verfahren" in die CEN-Normung einzubringen. Der deutsche Vertre-

ter in CEN/TC 127 ad hoc 10 (additional requirements) sollte

dazu die englische Ubersetzung von DIN 4102 Teil 3 mit den ent-

sprechenden Passagen als deutschens Vorschlag vorlegen.

Daruber hinaus wird empfohlen, daß bei den deutschen Prüfan-

stalten bei zukünftigen Prüfungen von Brandwänden nach

DIN 4102 Teil 3 probeweise die in Abschnitt 3.4 aufgefuhrten

Erganzungsprufungen (Festigkeitsprüfung durch Stoßbeanspruchung

im Gebrauchszustand in Anlehnung an ISO 7892 und ISO/DIS 7893.2

und eine Kalibrierung dieser modifizierten Stoßbeanspruchung

anhand der heute üblichen Brandwandausführungen) durchgeführt

werden. Weiterhin sollten bei der Beanspruchung durch den Blei-

schrotsack detailliertere Messungen und Vergleichsberechnungen

durchgeführt werden, die Ansätze für eine rechnerische Lösung

ermoglichen konnten.
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0 Einleitung

Im Zuge der Harmonisierung der Brandschutzbestimmungen innerhalb der EG ist der

Wegfall

- der Festigkeitsprüfung (dreimaliger Kugelstoß) bei raumabschließenden Wänden,

- des Löschwasserversuchs bei Stützen mit Bekleidungen und

- der Sondervorschriften für Brandwände (Prüfverfahren nach DIN 4102 Teil 3)

zu erwarten.

Sollten die vorgenannten Streichungen tatsächlich eintreten, entfallen wesentli-

che Elemente des heute vorhandenen Sicherheitssystems. Es ist daher zu überprü-

fen, ob und - wenn ja - welche Ersatzmöglichkeiten vorhanden und vorzuschlagen

sind.

Gleichgültig, wie die Entscheidungen getroffen werden, es wird voraussichtlich

ab 1.1.1993 neue Vorschriften im Brandschutz geben.

Ein Teilaspekt ist der Fortfall der oben erwähnten Festigkeitsprüfung; im Zusam-

menhang damit steht die Restdicke einer Prüfwand nach dem Brandversuch. Aber

auch Fragen der

- praxisgerechten Prüfung (Prüfung mit Steckdosen),

- durchgehenden Schicht, die während der Prüfdauer nicht zerstört werden darf,

- Klassifizierung und

- Dämmschicht in leichten Trennwänden

stehen mit dem gesamten Problem in Verbindung. Im folgenden wird über die Prüf-

erfahrungen und die vorstehenden Teilaspekte berichtet.



Prüfvorschriften nach DIN 4102 Teil 2

1.1 Vorschriften nach der Ausgabe 1940

In der Fassung von DIN 4102 Ausgabe 1940 ist keine Festigkeitsprüfung vorge-

schrieben	 d.h. es wird keine Kugelstoßprüfung durchgeführt.

Statt dessen gibt es eine Vorschrift über die Restdicke zum Klassifizierungs-

zeitpunkt von 30, 90 und 180 Minuten. Außerdem durften während der Beurteilungs-

dauer keine brennbaren Gase auftreten. Es wurde nur ein Brandversuch zur Klassi-

fizierung herangezogen.

Zur Vorbereitung der 1965 erschienenen 3. Ausgabe von DIN 4102 wurden Grundsatz-

versuche zur Beurteilung der Widerstandsfähigkeit gegen Stabeanspruchung durch-

geführt. Bei der BAM in Berlin wurden Platten-Bekleidungen/Beplankungen im kal-

ten Zustand auf Widerstandsfähigkeit gegen Stabeanspruchung geprüft. Dabei wur-

den u.a. variiert: Platten-Material und -Dicke, Kugeldurchmesser und -gewicht

zur Ausführung von Kugelstößen, Fallhöhe, Stoßenergie, Aufprallgeschwindigkeit

sowie der Quotient Impuls/Fläche. Neben den Kugelstoßprüfungen wurden auch Prü-

fungen mit Sandsäcken durchgeführt. Außer den einzelnen Prüfergebnissen wurden

Mittelwerte und Standardabweichungen ermittelt. Die Prüfergebnisse sind in [1]

wiedergegeben.

Parallel hierzu wurden Festigkeitsprüfungen in Form von Kugelstößen bei brandbe-

anspruchten Wänden durchgeführt. Neben Massivwänden wurden leichte Trennwände

mit Bekleidungen/Beplankungen aus verschiedenen Platten untersucht. Die Prüfun-

gen wurden im Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz der Technischen

Universität Braunschweig durchgeführt und sind in [2] beschrieben.

1.2 Vorschriften nach der Ausgabe 1965

In der Fassung von DIN 4102 Ausgabe 1965 werden grundsätzlich zwei Prüfungen für

die Beurteilung zugrunde gelegt. Die Prüfung der brennbaren Gase wurde gestri-

chen. Aufgrund der Grundlagenuntersuchungen [1] und [2], die erst 1967 veröf-

fentlich wurden, wurde parallel zur Feststellung der Restdicke eine Alternativ-

prüfung in Form der Festigkeitsprüfung (Kugelstoßversuch) eingeführt. Außerdem
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wurden die Feuerwiderstandsklassen F 60 und F 120 zwischen die schon bestehenden

Feuerwiderstandsklassen F 30 bis F 180 eingeschaltet. Die Festigkeitsprüfung

galt bei den Feuerwiderstandsklassen F 30 und F 60 als Alternativprüfung; bei

den Feuerwiderstandsklassen > F 90 war die Festigkeitsprüfung alleiniges Beur-

teilungsmittel. In der Normfassung von 1965 wurde der Löschwasserversuch für

Wände abgeschafft; er war nur noch für bekleidete Stützen erforderlich.

Zur geforderten Festigkeitsprüfung wird im Anschluß an die jeweilige Brandprü-

fung der eingebaute Probekörper an der nichtbeflammten Seite an drei verschie-

denen, Ober der Flache des kaumabschlusses etwa gleichmäßig verteilt gewählten

Stellen einer Kugelstoßprüfung ausgesetzt. Dabei wird ein Pendel von etwa 1,7 m

Länge, bestehend aus einer an einem Seil hängenden Stahlkugel von 15 bis 20 kg

vor der Oberfläche des Probekörpers in 200 mm Abstand abgehängt und dann so weit

ausgelenkt, daß beim Zureckfallen auf den Probekörper eine Stoßarbeit von 20 Nm

(früher 2 kpm) entsteht.

Die vorstehend kurz zitierten Prüfvorschriften bedeuteten eine wesentliche Er-

leichterung bei der Versuchsdurchführung. An die Stelle der stoßenden und

wegspülenden Beanspruchung durch den Löschwasserversuch trat nun die Festig-

keitsprüfung in Form einer dreimaligen Kugelstoßprüfung.

Die Stoßbeanspruchung gestattete im übrigen als Alternativprüfung bei den Feuer-

widerstandsklassen F 30 und F 60 die Möglichkeit, daß Wandkonstruktionen mit

Dicken oder Restdicken < 10 mm noch in eine Feuerwiderstandsklasse eingestuft

werden konnten. Mit der Prüfvorschrift wurden andererseits leichte Wandkonstruk-

tionen (leichte Trennwände), die bezüglich des Raumabschlusses und der Tempera-

tur auf der dem Feuer abgekehrten Seite nach 90 oder mehr Minuten Brandbeanspru-

chung noch die Anforderungen erfüllten, im übrigen aber wenig standfest waren

und der Stoß- bzw. Festigkeitsprüfung nicht widerstanden, von der Einstufung in

die Feuerwiderstandsklassen > F 90 ausgeschlossen.

Die Widerstandsfähigkeit einer tragenden oder nichttragenden Wand gegen Stoßbe-

anspruchung hängt im wesentlichen von folgenden Einflußgrößen ab:

1. Vom elastischen Verhalten (Rückfederungsvermögen) des Wand-Baustoffs

[= f(Festigkeit, E-Modul, Oberfläche)),



2. vom elastischen Verhalten der Wandkonstruktion

a) Form, Verbund und Größe der Steine, Platten oder sonstigen	 Bauelemente,

b) Dicke und Abmessungen bzw. Schlankheit der Wand.

3. Von der Belastung der Wand, falls vorhanden, sowie

4. von den Lagerungsbedingungen der Wand (zweiseitig, dreiseitig bzw. viersei-

tig).

Die Prüfvorschriften in der Ausgabe 1965 wurden außerdem straffer gefaßt.

1.3 Vorschriften nach der Ausgabe 1970

In der Fassung von DIN 4102 Ausgabe 1970 werden die Prüfvorschriften weiter ge-

strafft. Unter "Feuerwiderstandsklasse F 30" heißt es in Abschnitt 3.1.1.1 sinn-

gemäß u.a.:

"Wände müssen am Ende der Brandprüfung in einer Dicke ohne Hohlräume von

mindestens 10 mm erhalten geblieben sein, andernfalls den Beanspruchungen

der Festigkeitsprüfung (dreimaliger Kugelstoß) so widerstehen, daß ihre

raumabschließende Wirkung erhalten bleibt."

Für die Feuerwiderstandsklassen > F 90 gilt u.a. sinngemäß folgende Vorschrift:

"Wände müssen am Ende der Brandprüfung den Beanspruchungen der Festigkeits-

prüfung so widerstehen, daß die raumabschließende Wirkung erhalten bleibt."

Die übrigen Prüfvorschriften werden hier nicht behandelt, da sie die Festig-

keitsprüfung nicht unmittelbar berühren.

1.4 Vorschriften nach der Ausgabe 1977

In der Fassung von DIN 4102 Ausgabe 1977 wird die Forderung nach einer Restdicke

restlos fallengelassen; die Festigkeitsprüfung ist für alle Feuerwiderstands-
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klassen (F 30 bis F 180) grundsätzlich durchzuführen. Im einzelnen heißt es in

Abschnitt 5.2 der Norm "Anforderungen an Bauteile der Feuerwiderstandsklasse

F 30" - ein Punkt, der auch fib. alle anderen Feuerwiderstandsklassen gilt - in

Abschnitt 5.2.3 wörtlich:

"Raumabschließende Wände müssen zusätzlich den Beanspruchungen der Festigkeits-

prüfung nach Abschnitt 6.2.9 so widerstehen, daß nach einer Prüfdauer von minde-

stens 30 Minuten die Anforderungen der Abschnitte 5.2.1 und 5.2.2 noch erfüllt

bleiben."

1.5 Sonstige Vorschriften nach der zur Zeit gültigen Normausgabe DIN 4102 Teil 2

(9/77)

1.5.1 Auswahl der Probekörper

In Abschnitt 5.2.8 heißt es sinngemäß:

"Bauteile mit Bekleidungen, die zur Verbesserung der Feuerwiderstandsdauer

dienen, müssen in dieser Verbindung die Anforderungen der Norm erfüllen.

Dies gilt insbesondere für Bauteile mit Unterdecken, Ummantelungen, Vor-

satzschalen und Beschichtungen.

Anmerkung:

In DIN 4102 Teil 2, Ausgabe 2/70, heißt es in Abschnitt 5.2.2 u.a.:

"Bauteile, Verkleidungen und Ummantelungen sind in gleicher Weise wie bei

der praktischen Ausführung mit der vorgesehenen Befestigung zu prüfen."

In Abschnitt 6.2.2.2 der Norm heißt es:

"Bauteile und Bauteile mit Bekleidungen sind praxisgerecht mit ihren Kon-

struktionsfugen zu überprüfen."

In Abschnitt 6.2.2.3 der Norm heißt es dann wörtlich weiter:

"Bauteile und Bauteile mit Bekleidungen sind praxisgerecht mit ihren An-

schlüssen und Befestigungsmitteln zu prüfen."



In Abschnitt 7.1 der Norm heiBt es ebenfalls wörtlich welter:

"Einbauten, z.B. Einbauleuchten, klimatechnische Geräte oder Bauteile, die

in der Bekleidung angeordnet sind und diese aufteilen oder unterbrechen,

sind praxisgerecht mitzuprüfen."

Der vorstehende Punkt aus Abschnitt 7.1 gilt wörtlich nur für Normkonstruktionen

für die Prüfung von Bauteilen mit nichthinterlüfteten Bekleidungen. Die Arbeits-

gemeinschaft der Brandschutzlaboratorien der Materialprüfanstalten (ABM) hat die

vier vorstehenden, im Zusammenhang stehenden Prüfvorschriften weiter ausgelegt

und unter der Forderung nach Einbauten bei Normkonstruktionen für die Prüfung

von Wänden vereinheitlicht, daß bei der praxisgerechten Prüfung von Wänden auch

die Mitprüfung von eingebauten Steckdosen zu verstehen ist.

Die von der ABM "präzisierten" Prüfvorschriften sind in [3] ausführlich be-

schrieben und behandelt. Die Literatur [3] galt seit dem Erscheinen der Normfas-

sung 9/77 gewissermaBen als "offizieller Kommentar".

Die Forderung nach der Mitprüfung von Steckdosen, wie sie seit 9/77 eingehalten

wird, ist wichtig, da die äußere Bekleidung bzw. Beplankung von leichten Kon-

struktionen unterbrochen - d.h. geschwächt - ist bzw. bei Wänden aus Beton, Zie-

geln, Steinen oder Wandbauplatten die Installationsdicke (bei üblichen Steckdo-

sen rd. 5 - 6 cm) berücksichtigt werden muß. Prüferfahrungen und Detailer-

gebnisse sind in DIN 4102 Teil 4 (3/81) sowie in [3] angegeben.

Alle Klassifizierungen seit 9/77 berücksichtigen die vorstehenden Randbedingun-

gen. Zukünftige Prüfvorschriften - z.B. nach ISO/EG ab 1992/93 - müssen bzw.

sollten hierauf Rücksicht nehmen - insbesondere dann, wenn die Festigkeitsprü-

fung wegfällt. Beim Wegfall des Satzes "muß praxisgerecht geprüft werden - d.h.

auch mit Steckdosen" gewinnt der mögliche Wegfall der Festigkeitsprüfung wieder

an Bedeutung. Beim Wegfall von "praxisgerechter Steckdosen-Mitprüfung" und Fe-

stigkeitsprüfung sinkt das erreichte Klassifizierungsniveau. Beim Wegfall nur

der Festigkeitsprüfung - d.h. bei Beibehaltung der praxisgerechten Prüfung mit

Steckdosen - sinkt das erreichte Klassifizierungsniveau nur unbedeutend, siehe

folgende Abschnitte. Beim Wegfall der praxisgerechten Steckdosen-Mitprüfung und

der Festigkeitsprüfung wird das Klassifizierungsniveau in DIN 4102 Teil 4 (3/81)
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uDd in üllen 6uf DIN 4102 Teil	 /0/77\ basi9r2nden PrüfIeUgnissen verandert

Iu0 Teil erhebliCh. ES V8rd2D daDn I.B. KoO3trUktiuOeD erl6Vbt, die wesentlich

5[hwäCh8r Sind 8l3 die in DIN 4102 TSil 4 bzw. PrüfZ8UgOi3Sen hesChriebenen,

heute übliCh2O KOnstrUkti0OeO.

1.5.2 Durchgehende Schicht aus Baustoffen d er Klasse A

1.5.2,1 Zusammenfassung und Klassifizierung

lm G8gensatI ZUr ISO 834 Fa3Sung 1975 wird in DIN 4102 Teil 2 AUsgabe 9/77 neben

der 7USa00eDf6S3UDg der wiChtigSteD Prüf8rg2bOisse 8iO g Kl3S5ifiZi8rUOg g9f0r-

dert, Sie ist aUCh in EUR 8750 üDg2gRb8O. 7Ur 7eit ist jedoch n0Ch Vnklar, wi8

die 8DdgÜltige FaSsUng für d3s StiChd6tU0 1992/93 üU5siSht. TD DIN 4102 Teil 2

/9/77\ heißt 8s Unt8r AbsChnitt 8.8 SiODge0ä8

"ZUsammenf6Ssung Vnd 8SVrteilUDg der Prüfergebniss8 sOwie Klas3ifiIierung

der 8aUteile. Es 3ind insbeSondere anZUgeben:

- AnZahl der durchgeführten Prüfung8O,

- AUgabe, von welcher Sg ite die Probekörper 8randb8anSpruchungen ausg8setZt

worden sind,

- EiRbJU- UOd B g ld3tUDgSdD0rdDVng der Pr0h8körp2r 0it ADg8b2O ü be r die Be

lüStUOgS6rt, da5 Itütis[he System und die herVUrg8rVfenen 5p3nnUngeO i0
V8rgleiCh ZU IUläs3ig8n SpüDDUOg8n Und Sich8rh8iteO,

- AOgab8O über die RaUcheOtwiCklung'"

1 ' 5.2.2 RaUChentwiCklung

Nie 6US dem V0rIteheDd Ziti8rteO AbsChOitt 8 ' 8 ' 1 V0O DIN 4102 Teil 2 /9/77\ her'

v0rgeht ^ 3ind nOch der Norm Angaben üb er die RauCh8Utwicklung b9snnder3 hervor-

IUheb8D. A&ch w8nn dies 0Shr 0der wgnig8r gut S8it 1977 geSch2h8n ist, hat man

der RauChSDtwiCklUOg in der Praxis, dB Sie nicht in die Kla5sifiZierVng 8ingeht,

N8nig B8aChtuDg g8sCh8Okt'



Die Rauchentwicklung bzw. -weiterleitung ist im wesentlichen ein Problem der

Dichtheit von Fugen und Anschlüssen in Verbindung mit dem im Prüfofen vorge-

schriebenen statischen Luftdruck - aber auch eine Frage der Unterkonstruktion

und der Anordnung von Steckdosen. Die Rauchentwicklung gewinnt mit dem zu er-

wartenden Wegfall der Festigkeitsprüfung an Bedeutung, insbesondere auch im Zu-

sammenhang mit

- dem verwendeten Wand- bzw. -Bekleidungs/Beplankungs-Baustoff (ggf. ungünstiges

Verhalten bei Verwendung brennbarer Baustoffe) und

- der Rest-Wand- bzw. -Bekleidungs/Beplankungs-Dicke.

1.5.2.3 Benennung

Bauteile mit nach DIN 4102 Teil 2 (9/77) ermittelter Feuerwiderstandsklasse sind

nach der Klassifizierung entsprechend den verwendeten Baustoffen in die Benen-

nungen nach Tabelle 1 einzureihen (in DIN 4102 Teil 2: Tabelle 2).

Nach der Fußnote 1) (lb) gehört zu den wesentlichen Teilen bei raumabschließen-

den Bauteilen eine in Bauteilebene durchgehende Schicht, die bei der Prüfung

nach dieser Norm nicht zerstört werden darf. Bei Decken muß diese Schicht eine

Gesamtdicke von mindestens 50 mm besitzen; Hohlräume im inneren dieser Schicht

sind zulässig. Im Gegensatz zu Decken ist bei Wänden keine bestimmte Dicke der

durchgehenden Schicht, die bei der Prüfung nicht zerstört werden darf, gefor-

dert.

Die vorstehend zitierten Normvorschriften nach Tabelle 2 der Norm (hier Ta-

belle 1) waren früher in der Ausgabe 1970 sinngemäß im Text enthalten.

Nach [3] wird die vorstehende Vorschrift wie folgt ausgelegt:

"Wird die durchgehende Schicht bei raumabschließenden Bauteilen durch die Be-

kleidung gebildet, werden Unterbrechungen dieser Schicht - z.B. aneinander-

stoßende Gipskartonplatten oder Löcher beim Einbau von Steckdosen u.ä. - bei der

Einreihung in eine Benennung nicht gewertet. Voraussetzung für eine Klassifizie-

rung und Benennung ist jedoch, daß an diesen "Schwachstellen" alle Normforderun-

gen
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Feuer-
wider-
stands-
klasse
nach

Tabelle 1

enus-rff.v!z	 .uoh[xwaw0u Teil *
der in den geprüften Bauteilen

verwendeten Baustoffe für

übrige Bestandteile,
die nicht unter den
Begriff der Spalte u

fallen

wesent-
liche

Teile')

eanrnnunn2) Kurz-
bezeichnung

Bauteile der

F 30
pauen"iderstanuuklaom,poo und
in den wesentlichen Teilen aus
nichtbrennbaren Baustoffen /)

F 60

a

pnu=nvmerstangomaszapoo
und aus nichtbrennbaren Baustoffen

Fouon«idemtanuamvuse Fnn und
in den wesentlichen Teilen aus
nichtbrennbaren oaustonon')

Fouenmuemmnuuma,vepeu und
aus nichtbrennbaren Baustoffen

FeuenmuumtanuvmmaoFoo

F 90 A a

A ^

10

F 120

a B

11 A ^

12 A *

13

F 180

B ^

1« A o

15 A A

FeuenwmemtandvmuvseFoounu
in den we^en ncxcnTei/enouo

Fauanwuemta"unmavvoFoo und
aus nichtbrennbaren Baustoffen

FeuerwIderstandsklasse F120

FouenvmemmndowassoF1oo und
in den wesentlichen Teilen aus
nichtbrennbaren Baustoffen ')

Fevenwm*mtanuxmaoxaF1un und
aus nichtbrennbaren Baustoffen

Feuerwiderstandsklasse F180

pouen*momtanduwa000F1ou und
in den wesentlichen Teilen aus
nichtbrennbaren Baustoffen ')

Feuomxuerstanuamas,ap1uo und
aus nichtbrennbaren Baustoffen

`) Zu den woxentlicxenTuUenqoxömn:
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u> uei,avmauxnmiooenuwn000*uxaoomn{nBoutei|ou*nauumh0000nuvsomcm. die uei der pmmnonououi=r,
Norm nmmzomturt*omonumt

eeiDovxenmuUmoua3uNchtmnaGoxumtuioko von mind estonxsommuevxzvn;*vm,uume |nn*,n umuo,
Gchiohtoinuzu|8uuig.

Bei der Bourtoi|unO des B,andverhaltenx der BauutoMoN5nnenObomüuhen'Deckonhiootonoge,anue,vOuemäcxon'
baxanmunoenuuuo,eet,anhtmeibon.

q Diooe Bonwnnunn botrifftnu, die FaumnviderxtandsfähiQkait des BautoUv; die UouauhicxuioxanAnfordomnoen
anBoumonefÜr den Auubuu. die inV",uindunqmituomoaumi|ntoovn.*u,uenhionmnoiomue,uxrt.



- kein AT > maX ZUl A T,

- keine Flammen (ob in der neuen Vorschrift so enthalten - sehr fraglich) und

' ke ine Entzündung d e s Wattebauschs

erfüllt werden. Nach dem EiOführUDgISrlaß ZU DI N 4102 Teil 2 S1D d be i der Ein-

reihung in eine Ben ennung darüber hinaus

a \ Sperrschichten aus brennbaren Baustoffen gegen aufsteigende Feuchtigkeit Un d

b) dauerplastische Versiegelungen von Fugen in den 8aVteilOberflüch gn und bei

Verglasungen

nicht ZV berücksichtigen.

Die vorstehenden Angaben bzw. Randbedingungen für di e heute gültigen Klassifi-

zierungen/Benennungen spielen wiederum eine Roll e im Zusammenhang mit dem mögli-

chen Wegfall d er Festigkeitsprüfung; s i e müssen dahe r hier angeführt werde n'

Einzelheiten können auch [3] entnommen werden.

1 ' 5.2 ' 4 7er0ÜrbUDg

Die durchgehende Schicht, die bei d e r Prüfung n ach DIN 4102 nicht zerstört wer-

den d a rf, steht bei bestimmten Bekleidungen bD4, B8plaDkUngeD i m unmittelbaren

7U sa00e O h 8Og mit de r Widerstandsfähigkeit gegen Stoß, da diese Schicht d er Fe-

stigkeitsprüfung widerstehen mV8'

88i Brandbeanspruchung d e r in Frag e stehenden Baustoffe treten i m allgemeinen

sowohl im Makro- als auch im Mikrobereich Gefügeänderungen auf. Zum Te i l kann

man von einer Zer0ürbVng sprechen. Gipsbaustoffe werden entwässert. Die Z8rmür-

bung ist hi er auch d urch feine Risse gekennzeichnet, die auch in tief e r liegen-

den, offensichtlich n o c h nicht beanspruchten Zonen verlaufen.

Wird ein8 SChicht ül3 VnZ8rstört gewert8t, SO geht Di2 in die BenennUOg 8in ' Ist

eine VnZSrstört gebliebene 3chicht vorhüUd8n, dann laVtet die BenennVng Yon BaV-

teilen bZN ' von 8iD8r Wand "F ...-A"
 
0d8r "F .'.-AB".

11
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1.5.2.5 Dämmschicht

Die durchgehende Schicht, die bei Wänden - wie schon erwähnt - im Gegensatz zu

Decken keine bestimmte Dicke aufweisen muß, wird bei leichten Trennwänden - ins-

besondere bei Wänden mit einer Unterkonstruktion und Bekleidung - häufig durch

eine Mineralfaser-Dämmschicht gebildet.

Bei Brandbeanspruchung wird die Dämmschicht mehr oder weniger stark durchwärmt.

In der Regel verbrennt das Bindemittel. ()brig bleibt die ggf. geschrumpfte Dämm-

schicht. Die Zerstörung des Bindemittels wird bei der Beurteilung nicht gewer-

tet. Die geschrumpfte, vom brennbaren Bindemittel "befreite" Dämmschicht aus Mi-

neralfasern wird als durchgehend und noch nicht zerstört beurteilt, weshalb

Wandkonstruktionen aus überwiegend brennbaren Baustoffen - z.B. leichte Trenn-

wände mit Metall-Unterkonstruktion und einer Bekleidung aus Spanplatten - bei

einer Feuerwiderstandsdauer > 90 Minuten in die Feuerwiderstandsklassen > F 90

und z.B in die Benennung "F 90-AB" eingestuft werden können. Diese Benennung

entspricht dem Begriff "feuerbeständig". Einzelheiten zu diesem Problem sind in

[4] und [5] beschrieben.

Die durchgehende Dämmschicht, die zwar verändert, nach Auffassung der MPAs aber

nicht zerstört wird, führt also zur Benennung von z.B. "F 90-AB" und hat wesent-

lichen Einfluß auf die Restdicke und Widerstandsfähigkeit gegen Stoß (Festig-

keitsprüfung der Bekleidung/Beplankung). Auf sie muß im Zusammenhang mit einem

möglichen Wegfall der Festigkeitsprüfung daher ebenfalls aufmerksam gemacht wer-

den. In diesem Zusammenhang sei auf DIN 4102 Teil 4 (3/81), Abschnitte 4.9.4.1

und 4.11.5.1 hingewiesen. Hier heißt es sinngemäß:

"In allen Wänden aus Gipskarton-Bauplatten (Abschnitt 4.9.4.1) bzw. in al-

len raumabschließenden Wänden (Abschnitt 4.11.5.1) sind Dämmschichten zur

Verbesserung des Feuerwiderstands notwendig. Sie müssen aus

- Mineralfasern nach DIN 18 165 Teil 1 (1/75) Abschnitt 2.1 bestehen,

- der Baustoffklasse A nach DIN 4102 Teil 1 angehören und

- einen Schmelzpunkt > 1000 'C besitzen. Außerdem müssen sie

- hinsichtlich der Fugen und Stöße in bestimmter Weise ausgeführt werden

und

- eine bestimmte Dicke aufweisen.
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2 Wandarten

2.1 Wandarten nach DIN 4102 Teil 4 (3/81)

Aus der Sicht des Brandschutzes wird zwischen nichttragenden und tragenden sowie

raumabschließenden und nichtraumabschließenden Wänden unterschieden. Im einzel-

nen werden in DIN 4102 Teil 4 (3/81) in Abschnitt 4 folgende Feuerwiderstands-

klassen bzw. Wandarten behandelt:

1. Feuerwiderstandsklassen von Beton- und Stahlbetonwänden aus Normalbeton nach

Abschnitt 4.2 (Tabelle 37/38). Erläuterungen zu diesen Wänden sind in [6]

enthalten.

2. Feuerwiderstandsklassen von nichttragenden Wänden aus Leichtbeton mit ge-

schlossenem Gefüge nach Abschnitt 4.3 (Tabelle 37).

3. Feuerwiderstandsklassen von Wdnden aus Mauerwerk und Wandbauplatten ein-

schließlich von Pfeilern und Stürzen nach Abschnitt 4.4 (Tabelle 39). Erläu-

terungen zu derartigen Wänden sind ebenfalls in [6] enthalten. Neuere Ver-

suchserfahrungen sind in [13] wiedergegeben.

4. Feuerwiderstandsklassen von Wanden aus Leichtbeton mit haufwerksporigem Ge-

füge nach Abschnitt 4.5 (Tabelle 39).

5. Feuerwiderstandsklassen von Wänden aus bewehrtem Gasbeton nach Abschnitt 4.6

(Tabelle 4o/41). Die Angaben in DIN 4102 Teil 4 sind nur "Grundlagen-Anga-

ben". Wände aus Gasbeton-Wandplatten bedürfen zur Zeit einer allgemeinen bau-

aufsichtlichen Zulassung. Einzelheiten hierzu sowie Brandprüferfahrungen und

Klassifizierungen/Randbedingungen sind in [7] enthalten.

6. Feuerwiderstandsklassen von Brandwänden nach Abschnitt 4.7 (Tabelle 42).

7. Feuerwiderstandsklassen zweischaliger Wände aus Holzwolle-Leichtbauplatten

mit Putz nach Abschnitt 4.8 (Tabelle 43). Prüferfahrungen und weitere Ver-

allgemeinerungen sind in [8] enthalten.
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8. Feuerwiderstandsklassen von Wänden aus Gipskarton-Bauplatten nach Ab-

schnitt 4.9 (Tabellen 44 bis 46). Erläuterungen und Verallgemeinerungen so-

wie die Behandlung von Konstruktionen, die nicht in DIN 4102 Teil 4 aufge-

nommen werden konnten, sind in [3] sowie [9] enthalten.

9. Feuerwiderstandsklassen von Fachwerkwänden mit ausgefüllten Gefachen nach

Abschnitt 4.10; Erläuterungen siehe [9].

10. Feuerwiderstandsklassen von Wänden aus Holztafeln nach Abschnitt 4.11 (Ta-

bellen 47 bis 50). Erläuterungen und Verallgemeinerungen sowie Behandlung

von Konstruktionen, die nicht in DIN 4102 Teil 4 aufgenommen werden konnten,

sind in [9] sowie in Kurzform in [10] behandelt.

Bei den Wänden nach den Punkten 1 - 6 spielt die Kugelstoßprüfung überhaupt

keine Rolle. Die Wände werden höchstens beim Aufprall der Kugel in der äußersten

Oberflächenschicht beeinflußt. Die in DIN 4102 Teil 4 (3/81) angegebene Mindest-

dicke an der unteren Klassifizierungsgrenze richtet sich nicht nach der Festig-

keitsprüfung, sondern vielmehr nach der Dicke von einzubauenden Steckdosen. Die

Mindestdicke an der untersten Klassifizierungsgrenze beträgt gemäß Tabelle 39

z.B.

- bei Wänden aus Wandbauplatten aus Gips nach DIN 18 163
	

60 mm sowie

- bei Wänden aus Ziegeln oder Kalksandsteinen
	

75 mm und

- bei geputzten Wänden aus Ziegeln oder Kalksandsteinen
	

71 mm

Wie aus Abschnitt 3.3 hervorgeht, kann die Festigkeitsprüfung bei nur 60 mm

dicken Wänden aus Wandbauplatten aus Gips nach DIN 18 163 jedoch auch eine Rolle

spielen; hinsichtlich der Wände nach den Punkten 7 - 10 siehe Abschnitt 3.

Erläuternd sei hier vermerkt, daß die Wände mit Klassifizierungen/Benennungen

nach DIN 4102 Teil 4 (unter den vorstehenden Punkten 1 - 10 aufgeführt) und nach

DIN 4102 Teil 2 alle so konstruiert sind, daß sie der Festigkeitsprüfung stand-

halten und natürlich auch alle anderen Randbedingungen erfüllen (Steckdosen-Mit-

prüfung, durchgehende Schicht usw.).



Begriff Obergruppe
Wandbauarten

Untergruppe Beispiel

Steinwände

Gips, Leichtbeton, HWL

Glasbausteinwände DIN 18 175 / DIN 4242

d > 50 mm, hergestellt in

Schalung oder mit Putzträger

1

2

3

4

Vorwiegend

auf der Bau-

stelle gefer-

tigte Wände

Wände im

Fugenverband

Monolithi-
sche Wände

Ziegel, KS, GS

Plattenwände

Beton-, Mörtel-,

Putzwände

5 Fachwerkwände zimmermannsmäßige Wände nach DIN 1052

Unterkonstruktion aus Holz, Metall o.ä.

Beplankung: GKF, HWL, Spanplatten, sonst. Holz-

platten, Holzbretter, Asbestzementtafeln,

Stahlblechtafeln

6 Montagewände
Leicht-
skelettwände

7 Elementwände
Vorgefertigte Wände aus Tafeln, z.B. aus Bau-

stoffen gemäß den Zeilen 1 - 6

15

2.2 Wandarten nach DIN 4103

Als DIN 4102 Teil 4 erarbeitet wurde, lag DIN 4103 nur in der Fassung vom

Juni 1956 vor. Es gab lediglich einen Normentwurf zu Teil 1 vom Dezember 1974.

Die Einteilung der Wände nach diesem Entwurf geht aus Tabelle 2 hervor.

Tabelle 2	 Wandbauarten nach DIN 4103 Blatt 1 Entwurf Dez. 1974

Danach wurde zwischen Wänden, die auf der Baustelle gefertigt werden, und Monta-

gewänden unterschieden. Die Oberbegriffe und auch Untergruppen zu dieser Eintei-

lung sind mit Beispielen in Tabelle 2 enthalten.

Der Entwurf zu DIN 4103 (12/74) wurde grundlegend überarbeitet. DIN 4103 liegt

heute mit dem Titel "Nichttragende innere Trennwände" mit folgenden Teilen vor:

- Teil 1 (07/84); Anforderungen, Nachweise

- Teil 2 (12/85); Trennwände aus Gips-Wandbauplatten

- Teil 4111/88); Unterkonstruktion in Holzbauart

Nichttragende innere Trennwände nach DIN 4103 Teil 4 (11/88) sind in Tabelle 3

aufgelistet. Hier wird nach verschiedenen Bekleidungen und der Ausführungsart

der Bekleidung bzw. Beplankung unterschieden. Die Tabelle 3 enthält auch Anga-
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2)(oico^rugerme wunue}
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Ausführung der
Bekleidung oder
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Teil o (3/1981)
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Tabelle
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Gipskarton-
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aus

F	 60

12 metxn1) ^'» *s F	 90

13

14 F	 180 sxlz.0
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strumivn au, Holz

oocx DIN 274
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49 F	 30 »

16 50 F	 60 s s)
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F	 30 10
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^Fcxwxccu^ doch	 [11]
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aus

22 F	 90
15 +	 10
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T6belle 3 N1Chttr6g gDdS	 iOOer g 	Tr8OOWäOde	 nach141,N 4103	 Tei] 4	 (I1/1988)

Unt8rkOnStruktion in HolZbauart bZw, M8tall'/

DcWc';:	ou	 a ^ ^	 u » DIN um^ Te1/ * ^u,cnm^^ o 2' ,^^,`	 cr :n ^n unscn n ^	 ^
jemils em)uyin (Zeilen 1 ' 5, 7. 10, 15 ' 17 u. 20) oocr mcxrlug1e (zeilen o. n ' y.
n ' w. 18 ' 19 uno ul ' 24)

(Bei meorlagi«er, auch anuers zusummenoesetzter xnnmnuoy - z.o. in Komuin^uon mit sins^arton'
cmer Gipsfu,er-plutten - kunnen uünnere oicxen oewämlt *,men ~ ,. DIN 4102 Tcn 4 (3/e7)
sowie [y])

1) rür Mvntogcvünue ous Gipskurtonplatms mit wetollunterxnnstruktiun gilt ozw m 783; dies
gilt mnn«emöß ouch fur entsorecxenoe wunue uus sipsraserplutten.

2) Dezeichnunyen nacn 0w 4102; noch VIN 4103 luuten die oezeicxnunyen:

' 8eNemung; vtatisch nicot mitw1rkend
' uevlon:oog: ,tnt/sco mitwirxeno

s) xußen-8e0emu"n »o^. 'neplonkong; auf der Inneneitv: oolzwermtofrnlatte mit u 	 13 mm

4) oei 0emwrer p lottendicke w1rd die nerinoerc reuerwiderstonusovuer der oememunn uurcx
eme xuwwrwertiye minerolvaser-oümm,cximt uu,ueyli;xen.

5) xuDenuex7emuny; oei p oo mit u ~ 6 mm wiru me noxere peuerw1uer,tunu,mose yeyenu»er
F ao mit u ~ o mm uvrch wine sturxer uimenmvnierte mnen-oememuno uzw ' -uevlonxuny
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ben zur Klassifizierung nach DIN 4102 Teil 4 (3/81) sowie zur Bekleidungs- bzw.

Beplankungsdicke.

3. Restdicke und Widerstandsfähigkeit 	 Str: ' pruchung von Wänden

DIN 4102 Teil 2 (9/77)

3.0 Vorbemerkung

In den folgenden Abschnitten werden die Restdicken und die Widerstandsfähigkeit

gegen Stoßbeanspruchung (Festigkeitsprüfung nach DIN 4102 Teil 2) von Wänden be-

handelt. Dabei werden nach den Prüfungen, die im allgemeinen bei 3,0 m Wandhöhe

durchgeführt werden, nur Wände erfaßt, die mit Klassifizierung bei einer Wand-

höhe H < 5,0 m ausgeführt werden dürfen. Prüfungen, die an überhohen Wänden

durchgeführt wurden, um Randbedingungen für die Klassifizierungen für Wände mit

H > 5,0 m zu erhalten, werden nicht berücksichtigt.

3.1 Wände unter Verwendung von Gipskarton-Platten

3.1.1 PrOferfahrungen mit genormten Konstruktionen

Unter genormten Konstruktionen werden Wände verstanden, deren Konstruktion in

DIN 4102 Teil 4 (3/81) angeführt sind. Die vorliegenden Prüferfahrungen Ober

Restdicken sowie die Anzahl der bestandenen bzw. nicht bestandenen Festigkeits-

prüfungen sind in Tabelle 4 zusammengestellt.

3.1.2 Allgemeine Erläuterungen zu Tabelle 4

Zu Tabelle 4 können folgende allgemeine Erläuterungen gegeben werden:

1. Die Prüfungen, die in den Zeilen 1 - 15 angegeben sind, stammen alle aus den

Jahren 1967 - 1976. Auch wenn diese Prüfungen im heutigen Sinne (Normfassung

9/77) veraltet sind, sind die dennoch angeführt, da Angaben



30 r2eilen 16-29

31	 I Zeilen 1-29

GM! oderGXF

oder GKF

1

-
F 30 (.)
F 30 (+)
F 30 (+)

i
14
4
2

2
21

100	 1
i
2

F 30 (*)
F 30
F 30 (0)
F 90
F 30 O.)
F 60 - F 90
F 90 (+)
F 90 (+)
F 120

standen
Anzahl

bestanden
Anzahl	 in %

von Sp.

3) 4) 4)

2

5

600 - 12
1

600 3
700 1

2
350

,6)

2
100 2
ao 1

1	 )

33 1

9 ,	 10	 1

FestIgkeitsprüfung
be-	 nicht

-
-

F 30
F 30
F 30 0.)
F 30 (+)
F 30 (+)
F 60

-
F 90 (+1
(F 120)
(F 110)
(F 180)

2
7)

4

2

7)
7)

a

an der
Innenseite

,on

dRest

°C

F-Klasse
DIM 4102

Teil 2
9/1977

1)	 5)
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Tabelle 4 Restdicke sowie Anzahl der bestandenen/nicht bestandenen Festigkeits-
prüfungen von genormten Wänden aus Gipskarton-Platten mit verspachtel-
ten Fugen und Anschlüssen

Spalte 1
E2 3 5 6

Ile U	 rnrktion Abschnitt/ Beplankungs- bzw. Anzahl d. Restdicke

Tabelle
DIM 4102
Tell	 4

Bekleidungs-
Art

(Bemerkung)
Dicke

untersuch-
ten 1.14nde

dauer
t
ETK

d
Rest

nach	 30',60'.
90'.	 120',180'

3/81
PION min mm

1) 2)

GX8 15 2 sa % 13
2 GKF 9,5 41 9,5
3 GKF (ohne MF) 12,5 3 38 2

4.9/46 GrJ 12,5 12 41	 -	 63 >	 10
5 4.9/46 GKF 12,5 2 78
6
7

Holz
4.9/46
4.9/46

GXF
GKF

15
18

3
1

64 - 82
84

N.	 14
,	 10

4.9/46
GKF

12,5 +	 9,5 2 72 s	 10
9 4.9/46 GKF (8elastung) 2 x 12,S 1 123 2	 x	 12,5

10 GKF (ohne MF) 25 1 90 ?
11 4.9/46 GXF 2 x 15 2 90 % 13
12 GKF (Belastung) 25 •	 9,5 2 156 25	 •	 9,5
13 GKf (Belastung) 25 +	 9,5 1 180 25 •	 9,5
14 GXF 25 +	 9,5 1 212 7

15 Zeilen 1 - 14 GKB oder GKF 9,S-(25+9,5) 38 38 - 212

16 GKB 15 1 28 e 10
17 GX8 (ohno MF) IS 2 50 > 10
18 Streifenstlele 4.9/45 GKF 15 4 88 - 105 > 10
19 4.9/4S GrS

18 2 104 > 10
20 4.9/45 GXF 12,5 +	 9,5 2 112 ›:,	 lo

21 4.9/45 GK1 2 x 12,5 1 83
22 Metall 4.9/46 GXF 12,5 15 43 -	 75 < 12,5

23
24

gleich oder
1hnlich

4.9/45 GKF
SKF-Sonderplatte

15
20

4
2

60
112

15

25 DIM 18 Ito 4.9/45 GKF 12,6 +	 9,5 z 66
26 4.9/46 GKF 2 x 12,5 21 84 - 126 >	 12,5

27 4.9/45 C.KF (Belastung) 2S •	 9,5 1 96
28 4.9/4S GXF 25 +	 9,5 1 164 > 10
29 4.9/45 GKF (Belastung) 2 x 18 2 125

	12,6-(2x113)	 60	 28 - 126	 58

	

4.5-(2x113)	 98	 28 - 212 91

2 3

F 30-F1

1) Prüfungen grbOtenteils vor 1977, siehe Abschnitt 3.1

2) Prüfungen grtiftenteils Braunschweig. siehe Abschnitt 3.1

2) p ie Temperaturen wurden auf der Innenseite auf der dem Feuer abgekehrten Bekleidung gemessen; sie entsprachen in der Regel den Temperaturen
auf der Innenseite von dRest

4) Die FestIgkeitsprUfung wurde entsprechend OIN 4102 Tell 2 in der Regel im Zeitraum 3 min vor 30, 60, 90, 120 bzw. /80 min durchgeführt.

5) Ole In Spalte 12 angegebene Klassifitierung erfolgte nach DIN 4102 Teil 2 (9/77) entsprechend Spalte 2. Wenn In den ausgewerteten Unterlagen höhere
Klassifizierungen nicht auch Tell 4, sondern nur Teil 2 entsprechen. sind die Klassifizierungen ein geklammert (+ Sonderversuchel.

6) 1m Falle der Zeile wurden 2 zusitZliche SOU mit je izo K. 6,0facher Normstc8) aufgebracht.
Im Falle der Zeile 14 wurden 3 zusitzliche Stbile mit je 170 Mm (+ 8,5facher Normsto8) aufgebracht.
Der Raumabschlu8 blfeb Jewel's gewahrt; die Einbeulung betrug max. 10 mm (Zetle 9) und 15 mm (Zeile 14) nach dew letzten Sto8,

7) Die mormstbee wurden jeweils	 Ende der Prüfdauer gemB8 Spalte 6 aufgebracht; der Raumabschlu8 blieb gerade noch gewahrt.

- zur Restdicke,

- zur Temperatur auf der "Innenseite der Restdicke" und

- zum Verhalten gegen Stabeanspruchung

enthalten sind. Es sind daher auch Rückschlüsse zur Festigkeitsprüfung im

allgemeinen möglich.

2. Die Prüfungen, die in den Zeilen 16 - 29 angegeben sind, stammen überwiegend

aus dem Zeitbereich vor 1977, zum Teil sind aber auch Prüfungen aufgenommen

worden, die nach der Normfassung 9/77 durchgeführt wurden.
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3, Die Prüfungen, d i e in den Zeilen l bi s ]O angegeben sind, stammen überwiegend

aus der Prüfanstalt Braunschweig; 8 s sind aber auch Prüfungen aus den Prüfan-

stalten Dortmund und Berlin erfaßt, soweit s i e Verfügbar waren'

4. Alle SChlU8fDlgerUngen, die zV PrÜfung g n vVr September 1977 geZugen wurden,

sind beZÜglich der heute gÜltigen Normfa5sung falsch bzw. nicht mehr verwend

bar, da die PrÜfUngen Z ' B ' ohne Steckdosen-Mitprüfung durchgeführt wurden ' In

Spalte 12 der Tahelle 4 sind dennnCh K]8SsifiZi grungen angegeben ' Si8 h8Zi8-

heD SiCh aWf die ZUr Zeit gÜltig8 NUrmfas3uDg 9/77 ' Wenn die RaDdbedingungen

Zu den KUOStrukti0neD hOhS Prüfd6U8rn 8rmöglicht haben - Ygl. BUCh Spalte ö

von Tabell8 4 - und die Randb8diOgVng8O w85entliCh günstiger waren, 8ls sie

in DIN 4102 Teil 4 aUfoefÜhrt %ind, danD ist in Spalt8 12 der Tab8lle 4 ein

(+)-7eiCheD 6ngegSben'

5 ' Die Wände wurden Z0n Teil mit Konsolen un d K0ns011ast6n geprüft, wie si e für

den kalt en Zustand na ch DIN 4103 für bestimmte Beurteilungen vorgeschrieben

sind. Stichwortartige Erläuterungen hierzu Sind in [3] angegeben.

6. B8i den aUsgewertet gD PrUfVOg8n h8Odelt Vs Sich U0 Wände 0it Vnd ohne Dümm'

schiChten:

- weOO ohne OämmschiCht geprüft NurdS, so iSt dies in Sp6lt8 3 V8r0erkt; hi8r

steht danO der HiDwei3 "OhD8 MF" - ö ' h. ohne MiD8ralfa3er-Dämm3chicht ' W2Dn

deDnoCh 8ine KlGssifiZierUng aDg8g8b8n ist, daOO berVht das 8uf der TatsÄ-

Ch8, daß die SteckdO5SD-LöCher mit eiO8r SnDderkODStrUkti0D gS3ChÜtZt wUr-

d8O; dies ist hSi Oicht genVr0teO KOnstrVkti8DeD grundsötZlich mögliCh.

- wenn 0it DämmschiCht geprÜft wurde, dÄOn SOtsprach die D8mmschiCht niCht

i0mgr den RGDdbedingVDgen, wie sie in DIN 4102 TSil 4 /3/81\ Ab-

schOitt 4 ' 9 ' 4 ' 1 0der 4.11.5.1 aDgegebSD sind.

- In 8inem Fall (Zwei PrÜfVngen) bestüOd die Dä003chiCht nicht üus MiD8ralfü-

serplatteO, DODdern aVS StvropVr-8etOD.

7 ' In Spalte 6 von Tabelle 4 ist die PrUfdau8r 6ngggeben ' Der PrUfung lag8n

stets die TemperaturbediDgungen der [inheits T g0peratur-Zeit-KUrVe ZUgrund8,
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Die Prüfungen wurden jeweils beim Erreichen irgendeines Kriteriums abgebro-

chen. Die Prüfdauer ist daher mit t ETK gekennzeichnet.

8. In Spalte 7 ist die Restdicke angegeben. Zum Teil ist sie nur mit "> 10 mm"

gekennzeichnet, da keine genauen Ermittlungen durchgeführt wurden und dio

Normforderung seinerzeit nur lautete "> 10 mm" bzw. "< 10 mm".

9. In Spalte 8 von Tabelle 4 ist die Temperatur auf der Innenseite von d rest an-

gegeben. Wenn in Spalte 7 d rest mit "> 10 mm" angegeben wurde, dann bezieht

sich die Temperatur auf die Innenseite der vom Feuer abgelegenen Beklei-

dung/Beplankung. Diese Temperaturen wurden stets zum Zeitpunkt t ETK gemessen;

sie beziehen sich also nicht auf die Klassifizierungsgrenzen von 30, 60, 90,

120 oder 180 Minuten.

3.1.3 Schlußfolgerungen zu Tabelle 4

Die Festigkeitsprüfungen verliefen, wie aus Tabelle 4 hervorgeht, nur dann nega-

tiv, wenn die Restdicke dRest 2 mm (siehe Zeile 3) oder < 12,5 mm (1 Versuch,

Zeile 22) bzw. < rd. 10 mm war. Zusammengefaßt kann gesagt werden, daß wohl eine

Restdicke von ca. 10 mm erforderlich ist, um noch einen positiven Ausgang der

Festigkeitsprüfung zu erreichen, d.h. die tatsächliche Restdicke muß vermutlich

> 10 mm sein, wenn der Raumabschluß bei der Durchführung der Kugelstoßprüfung

noch erhalten bleiben soll. Diese Vermutung wird auch durch die Auswertungen in

Abschnitt 3.3 (Bilder 2 und 3) bestätigt.

Die Gesamtauswertung der Tabelle 4 ergibt in Zeile 31 eine Negativquote bei der

Festigkeitsprüfung von 7 %, d.h. bei 98 untersuchten Konstruktionen wurde der

Raumabschluß bei der Durchführung der Festigkeitsprüfung nur in 7 Fallen (7 %)

nicht gewahrt. Dieses Ergebnis entspricht der schon früher veröffentlichten Pro-

zentzahl [3]. Abschließend kann zur Tabelle 4 (genormte Wandkonstruktionen aus

Gipskartonplatten) gesagt werden, daß der mögliche Wegfall der Festigkeitsprü-

fung das Sicherheitsniveau allgemein nicht sehr beeinflußt, wenn man nur die Fe-

stigkeitsprüfung und nicht die übrigen Randbedingungen wertet.
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3.1.4 Prüferfahrungen mit nicht genormten Konstruktionen

Unter nicht genormten Konstruktionen werden ,,,ur,,,;,struktionen verstanden, die

nicht in DIN 4102 Teil 4 aufgefUhrt sind. Der Nachweis der Feuerwiderstands-

klasse/Benennung von Wanden aus nicht genormten Konstruktionen erfolgt stets

Ober Prüfzeugnisse. Von derartigen PrOfzeugnissen wurden 70 Wandkonstruktionen

ausgewertet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 5 angegeben. Die in Abschnitt 3.1.2

zu Tabelle 4 gegebenen allgemeinen Erlduterungen gelten auch flit' . Tabelle 5; zum

Teil sind sie jedoch nicht maßgebend. Die Fußnoten zu Tabelle 5 geben hier wei-

tere Auskunft.

Tabelle 5 Restdicke sowie Anzahl der bestandenen/nicht bestandenen Festigkeits-
prüfungen von nicht genormten Wänden aus Gipskarton-Platten (nicht
verspachtelte Fugen und AnschlUsse)

1) 2) 2) 1)	 3)

1 Holz Schiebeprofilen 12,5 35 3 F	 30

Klemmprofilen 12,5 6 38-52 6 (F	 30)

3

Hutprofilen

12,5 1 30 1

4 12,5 14 34-60 14 F 30 - (F 30)

5 12,5 2 109 >10 2 (F	 60)

6 15 1 59 1

-7

Retell

Schrauben. Fugen offen IS 2 30 >10 (F	 30)

8 Hutprofilen 15 2 96 2 (F	 60)

9 Klammproftlen 10 • 13
4)

2 46 2 (F	 30)

10 Hutprofilen 21	 9.5 47 2 (F	 30)

11 Bandrasterprofilen 12.5x	 9,5 2 65 2 (F	 30)

12 Klemprofilen 2 x 12,5 2 100 2 (F	 90)

13 Hutprofilen 2 x 12,5 1 73

14 Hutp ofilen 2 x 12,5 12 90-119 12 (F 60) - F 90

15 geschraubt, Fugen offen 25 2 105 2 (F	 90)

16 Hutprofilen 25 2 60 (F	 30)

17 Bandrasterprofilen 25 2 84 (F	 60)

18 geschraubt, Fugen offen 15 + 12.5 100 <10

19 geschraubt, Fugen offen IS • 12,5 2 60 (F	 60)

Hutprofilen 15 • 12.5 4 102-120 F	 90

21 Hutprofilen 15 + 12,5 2 133 F 120

22 Bandrasterprofilen 25 •	 9,5 2 135 >10 2 F	 90

23 Z Zeilen 1 - 22 GKF 70 24 - 135 67 4 F 30 - F 120

1) Prüfungen liegen zw1schen 1968 und 1988 (46 entsprechend 66 % nach 1977) und wurden nu in Braunschweig durchgeführt.
2) Die Festigkeitsprüfung wurde entsprechend DIN 4102 Teil 2 1m Ze traum von 3 min vor 30 60, 90 brw. 20 min durchgeführt
3) Die eingeklammerten Werte deuten darauf 	 de. die Gültigkeit der Klassifizierungen aus irgendwelchen - ouch sus Gründen des Antragstellers - nicht

verlangert wurde.

4) 10 mm GKF innen + 13 mm Spanplatte aiken
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4

DIN	 18 183

7

8
nicht

verspachtelt
gips,. 12,5 5 39.53 4

9 Zellen 61psfaserplatten 10-05+10) 22 38.107 21

Spalte

Zelle

12

F-Klasse
OIN 4102

Tell 2
9/1977

1)

F 30

F 10

F 30

F 60

F 90

F 30

F 90

F 30

f 30 F 90

1

1	 5
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3.1.5 SchluBfolgerungen zu Tabelle 5

Zu Tabelle 5 können ähnliche Schlußfolgerungen wie zu Tabelle 4 gezogen werden,

siehe Abschnitt 3.1.3. Bei 70 der untersuchten Konstruktionen waren nur drei Fe-

stigkeitsprüfungen negativ. Das entspricht einer Negativquote von 4 %.

3.2 Wande unter Verwendung von Gipsfaserplatten

3.2.1 PrOferfahrungen

Wände unter Verwendung von Gipsfaserplatten werden in der Bundesrepublik

Deutschland mit Platten des Fabrikats "FE' 'CELL" hergestellt. Diese Platten

sind nicht genormt, weshalb Wände unter Verwendung derartiger Platten nicht in

DIN 4102 Teil 4 (3/81) aufgeführt sind. Das Brandverhalten derartiger Wände wird

vielmehr durch Prüfzeugnisse oder Gutachten beurteilt. Umfangreiche Erfahrungen

sind in [9] bzw. [11] enthalten.

Tabelle 6 Restdicke sowie Anzahl der bestandenen/nicht bestandenen Festigkeits-
prüfungen von Wänden aus Gipsfaser- (FERMACELL-)-Platten mit verspach-
telten sowie nicht verspachtelten Fugen und Anschlüssen

1) PrUfungen	 nach 1977 (1979	 1988); Klassifizierung entsprechend DIN 4102 Tell 2 (9/77).

2) PrUfungen rd. 2/2 Braunschweig und rd. 1/2 Dortmund.

3) T wurrie nicht gemessen.

4) p ie FestigkeitsprUfungen wurden entsprechend DIN 4102 Teil 2 (9/77) stets im Zeltraum I min vOr 10, 60 und 90 min durchgefUhrt.
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Hinsichtlich der Restdicke und der Anzahl der bestandenen/nicht bestandenen Fe-

stigkeitsprüfungen von Wänden aus Gipsfaserplatten bestehen die Erfahrungen, wie

sie in Tabelle 6 zusammengestellt sind. Diese Tabelle enthält Konstruktionen mit

verspachtelten Fugen und Anschlüssen sowie mit nicht verspachtelten Konstruk-

tionsteilen. Bei den verspachtelten Konstruktionen ist nahezu eine Identität mit

den Konstruktionen gegeben, wie sie in DIN 4102 Teil 4 (3/81) Abschnitt 4.9 bei

Konstruktionen unter Verwendung von Gipskartonplatten angeführt sind.

3.2.2 Schlußfolgerungen zu Tabelle 6

Wie aus Tabelle 6 ersichtlich ist, konnten insgesamt 22 Prüfungen ausgewertet

werden. Sie stammen aus den Prüfanstalten Braunschweig und Dortmund. Bei den 22

untersuchten tragenden und nichttragenden Wänden spielte die Festigkeitsprüfung

bei 21 Konstruktionen überhaupt keine Rolle; lediglich bei einer einzigen Kon-

struktion konnte ein Versagen infolge Kugelstoßbeanspruchung festgestellt wer-

den. Dieser eine Fall entspricht einer Ne gativquote von 5 %, einem Wert, der in

der Größenordnung der bereits mitgeteilten Werte bei GK-Wänden liegt.

3.3. Wände aus Wandbauplatten aus Gips nach DIN 18 163 (6/78)

3.3.1 Prüferfahrungen

Wände aus Wandbauplatten aus Gips nach DIN 18 163 werden mit starren oder mit

gleitenden Deckenanschlüssen konstruiert. Das Prinzip der Anschlüsse ist aus

Bild 1 ersichtlich. Es konnten verschiedene Prüfzeugnisse mit insgesamt

9 Wandkonstruktionen mit starren Deckenanschlüssen ausgewertet werden. Dabei

wurden 3 Wände mit einer Wanddicke d o = 60 mm und 4 Wände mit einer Wanddicke do

= 80 mm untersucht. Außerdem wurde das Brandverhalten bei einer Wand mit d o =

100 mm und bei einer weiteren Wand mit d o = 125 mm geprüft. Fünf dieser Wände

bestanden aus Wandbauplatten aus Gips der Plattenart LP, vier Wände aus Platten

der Plattenart MG (Bild 1).
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Bild 1: Wandbauplatten aus Gips nach DIN 18 163 (6/78)
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Bei einigen Wänden wurde die Temperaturverteilung innerhalb des Wandquerschnitts

bei einseitiger ETK-Beanspruchung gemessen. Die Temperaturverteilung für die

Zeiten 15 min < tETK < 180 min sind in Bild 2 für eine 60 mm dicke und eine

80 mm dicke Wand dargestellt.

Bei einseitiger Brandbeanspruchung wurden die Wandbauplatten aus Gips ähnlich

wie die vorstehend beschriebenen Gipskarton- und Gipsfaser-Platten auf der

Brandseite zermürbt. Dabei entstanden sowohl im Makro- als auch im Mikrobereich

Risse. Nach den Brandversuchen konnte festgestellt werden, daß sich die stark

mit Rissen durchsetzte Schicht auf der Feuerseite loslösen ließ. Diese Schicht

wird durch die lösbare Schichtdicke t gekennzeichnet (Bild 2). Die verbleibende

Restdicke d ergab sich in Abhängigkeit von der Temperatur, wie es in Bild 2 dar-

gestellt ist. Die Temperaturen in der Schicht der Restdicke d lagen immer unter

100 °C. Die Temperaturen in der lösbaren Schichtdicke t lagen immer oberhalb von

100 °C. Hieraus wird gefolgert, daß die Temperatur bzw. Entwdsserung des Gipses

in unmittelbarem Zusammenhang mit den Dicken t und d steht. Da keine genaueren

Untersuchungen durchgeführt wurden, kann die Temperaturgrenze nur mit etwa

100 °C angegeben werden.

Bei einer Wand mit d o - 60 mm ging der Raumabschluß bei der 3. Stoßprüfung ver-

loren. Bei einer Wand mit einer Dicke d o . 80 mm wurde am Ende der Prüfdauer von

180 Minuten ein zusätzlicher Stoß mit 50 Nm aufgebracht. Bei dieser zusätzlichen

Stoßbeanspruchung blieb der Raumabschluß gewahrt. Bei einer 125 mm dicken Wand

wurde ein zusätzlicher Stoß mit 120 Nm aufgebracht. Auch bei dieser Beanspru-
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Bild 2: Temperaturverteilung in Wänden aus Wandbauplatten aus Gips (LP) nach
DIN 18 163 (6/78) bei Dicken d o = 60 mm und do = 80 mm sowie lösbare
Schichtdicke t und Restdicke d bei Brandbeanspruchung nach DIN 4102
Teil 2 (9/77) - ETK-Beanspruchung

Versuchsdauer

Bild 3: Lösbare Schichtdicke t und Restdicke d sowie Widerstandsfähigkeit gegen
Stoß bei Wänden aus Wandbauplatten aus Gips (LP und MG) nach DIN 18 163
bei Brandbeanspruchung nach DIN 4102 Teil 2 (9/77) 	 ETK-Beanspruchung
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chung blieb der Raumabschluß nach 180 Minuten Prüfdauer erhalten.

Die lösbare Schichtdicke t ist in Bild 3 im linken Diagramm dargestellt. Der ne-

gative Kugelstoß bzw. die zwei positiven Ergebnisse der Festigkeitsprüfung sind

in Bild 3 im rechten Diagramm durch ein offenes sowie zwei fette, ausgefüllte

Quadrate gekennzeichnet.

3.3.2 Schlußfolgerungen zu Abschnitt 3.3.1

Aus der Tatsache, daß

- die Restdicke bzw. die lösbare Schichtdicke durch die Temperaturgrenze von rd.

100 °C gekennzeichnet ist,

- eine Festigkeitsprüfung bei 120 min Brandbeanspruchung und einer Wanddicke do

= 60 mm negativ verlief und

- zwei Festigkeitsprüfungen mit zusätzlicher Stoßbeanspruchung (4. Stoß mit je-

weils 50 Nm bzw. 120 Nm) positiv verliefen,

wurde in Bild 3 im rechten Diagramm die Abhängigkeit der Restdicke d von der

Versuchsdauer mit der Wanddicke d o als Parameter in der Tendenz aufgezeichnet.

Die Kurven stellen also keine echten Meßergebnisse, sondern nur eine Vermutung

dar. Diese Vermutung führt wieder zu der Tatsache, daß die erforderliche Rest-

dicke d mindestens etwa 10 mm betragen muß, wenn die Festigkeitsprüfung positiv

überstanden werden soll.

Bei den hier in Frage stehenden Wänden aus Wandbauplatten aus Gips ist die Ober-

fläche nicht wie bei Gipskartonplatten mit einem Karton beschichtet. Gipskarton-

platten verhalten sich durch die "Oberflächenbeschichtung" mit Karton gegenüber

der Stoßbeanspruchung zum Teil günstiger. Gipskartonplatten sind bei der Festig-

keitsprüfung elastischer - d.h. ein Stoß wird "leichter zurückgewiesen". Bei

Wandbauplatten aus Gips, bei denen ein unelastischeres Verhalten vorliegt, ist

der Eindruck der Kugel in den Gipswandbaustoff größer, die Energie wird nicht

durch Zurückfedern, sondern durch "Zerstörung" aufgebraucht.
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F-Klasse
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109 -	 182 F 60)	 -	 (F	 120)

<	 68 2 (F30)

<	 99 3 (F90)

102 - 180 12 F 90 - F 120

100 - 152 18 F 30 - F 120

80 - 175 15 F 60 - F 120

1 240 2 (F 180)

<	 90 4 F	 60

< 105 4 (F	 90)

30 - 125 79 F 30	 -	 F 120
(F	 30)	 -	 ( F	 180)

< 180 (F 90)	 -	 (F 180)

< 118— 23 F 30	 -	 F	 90

<	 90 6 (F	 30)	 -	 (F	 90)

30 -	 90 188 F 30	 -	 (F	 60)

30 - 240 368 0 X F 30	 -	 (F	 180)

2

7

9

Metall

Holz

Holz

Metall

Holz

Z Zeilen
1 - 14

Diverse Platten in
Blechbekleidung

HWL

B 2

Holzwerkstoffplatten

diverse Platten

B 1 - A 2 Spanplatten

(Belastung)

(Belastun

3 - 10	 2

8	 3

10	 12

12	 18

20	 15

25 4. 20	 2

2 x 20	 4

3 x 15	 4

	

15 - 35	 4

	

8 - 16	 23

	

16 - 19	 6

8 - 20

- 25 368

< 13	 7910

11

12

13

14

15

4

5

6

Leichte innere Trennwand
Unterkon-	 Bekleidungs- bzw.
struktion	 Beplankungs-

Anzahl
d.unter-
suchten
Wände

CaSi CaSi-Platten

Dicke
mm	 2)

10	 8

Art
(Bemerkungen)"

3.4 Sonstige Wände

3.4.1 Prüferfahrungen

Neben den bereits behandelten genormten und nicht genormten Wänden gibt es noch

eine Reihe nicht genormter Wände mit einer Unterkonstruktion aus Metall oder

Holz und einer Bekleidung bzw. Beplankung aus unterschiedlichen Platten. Diese

nicht genormten Wände haben unterschiedliche Fugen und Anschlüsse. Das Brandver-

halten dieser Wände wird grundsätzlich in Prüfzeugnissen beschrieben. Die vor-

handenen Prüferfahrungen von insgesamt 368 leichten inneren Trennwänden (Prüfun-

gen in Braunschweig) sind in Tabelle 7 wiedergegeben. In einigen Fällen handelte

es sich um tragende Wände; dies ist in der Spalte 2 der Tabelle durch eine Be-

merkung gekennzeichnet. Im übrigen handelte es sich stets um nichttragende

leichte Trennwände.

Tabelle 7 Anzahl der bestandenen/nicht bestandenen Festigkeitsprüfungen von
nicht genormten Wänden mit einer Unterkonstruktion und diversen Plat-
ten als Bekleidungen/Beplankungen mit unterschiedlichen Fugen und An-

schiüssen

1) CaSi - Calcium-Silikat- bzw. Kalzium-Silikat-Platten (12]
HWL • Holzwolleleichtbauplatten nach DIN 1101
Weitere Bemerkungen siehe Abschnitt 3.4

2) PrUfungen größtenteils Braunschweig, teilweise BAM Berlin, Dortmund und Stuttgart;
davon 113 PrUfungen vor 1977 (31 X) und 255 PrUfungen nach 1977 (69 %)

3) Eingeklammerte F-K/assen weisen darauf hin, dab die aufgezählten Klassifizierungen heute nicht mehr
gültig sind.
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3.4.2 SchluBfolgerungen zu Tabelle 7

Wie aus Tabelle 7 ersichtlich ist, sind als Bekleidungs- bzw. ,,,lankungs-

baustoffe keine Gipsbaustoffe wie Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten oder Gips-

wandbauplatten verwendet worden. Eine Zermürbung derartiger Platten steht bei

der Auswertung der hier in Frage stehenden Wände daher nicht zur Diskussion. In-

folgedessen fand auch bei keiner der 368 untersuchten Konstruktionen ein Versa-

gen infolge der Festigkeitsprüfung statt, siehe Spalte 7. Die Negativquote kann

daher mit 0 % angegeben werden.

Es ist auch keine Prüfung bekannt, über die nur mit einem Brief oder gar nicht

berichtet wurde. Eine entsprechende Aussage über das Verhalten von Wänden an an-

deren Prüfanstalten besteht in der gleichen Weise. Aus den 368 ausgewerteten

Prüfungen aus der Braunschweiger Prüfanstalt und den vorliegenden sonstigen Er-

fahrungen kann daher gesagt werden, daß die Festigkeitsprüfung (dreimaliger Ku-

gelstoß) keinen Einfluß auf das Brandverhalten bzw. die Widerstandsfähigkeit

solcher Konstruktionen gegen Stabeanspruchung hat.

Bemerkenswert ist noch die Tatsache, daß die kleinste untersuchte Plattendicke

3 mm betrug (Zeile,2 von Tabelle 7). Auch hier gab es keine negativen Erfahrun-

gen.

Bei den untersuchten Wänden mit Blechbekleidungen (Zeile 10) kamen im allgemei-

nen Bleche mit einer Dicke 0,5 mm < s < 0,88 mm zum Einsatz. Hinter den Blechen

war aus brandschutztechnischen Gründen eine isolierende Platte angeordnet; sie

bestand meistens aus 12,5 mm dicken Gipskartonplatten, in einigen Fällen auch

aus Holzfaserplatten. Auch in diesen Fällen fand kein Versagen statt, da die

"Blechbeschichtung" der empfindlichen Platten elastisch genug war, um der

Festigkeitsprüfung zu widerstehen.

3.5 Zusammenfassung zu Abschnitt 3

Wie aus den vorstehenden Abschnitten hervorgeht, waren Negativerfahrungen hin-

sichtlich der Festigkeitsprüfung nur bei Gipsbaustoffen feststellbar. Die Nega-

tivquote betrug maximal 11 % und minimal 4 %, im Durchschnitt lag sie bei 7 %.

Eine Zusammenfassung aller ausgewerteten Prüfungen gemäß den Abschnitten 3.1 bis

3.4 enthält Tabelle 8.
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Zeile Bauart Anzahl

Kurzbeschreibung gemäß ausge*erteten

FestigkeitsprÜfungen

% von
S	 JP ^

9/1977

2)

Tab' 4 98 7

Tab. S 70 F3U-	 F120

Tab. ö 22 F 30 -	 F	 90

Abschn.	 3'3
Bilder	 1-3

9 1 11 F öO -	 F	 780

Tab.	 7 368 F	 30	 -	 (F	 180)

Tab	 4-7 u'	 '
Abschn '	3'3

567 12 2 F 30 -	 F 1806

5

der	 F-Kluoe
nicht	 DIN 4102

bestandenen	 Tei) 2

1)

Genormte

2	 nicht genormte

3	 Gipsfaserpl.-Nünde

Wände aus Wandbau-
4	 platten aus Gips

nach DIN 18 163

nich t genormte
5	 Trennwände aus

diversen Platten

E aller Wände
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Tabelle 8 7usa00Snf8SSUOg der ausgewerteten Prüfungen

1) Details siehe Ab s chnitt 3.1 bis 3.4

2) Eingeklammerte F-Klassen weisen darauf hm, daß die Klassifizierungen nicht mehr
gültig sin d .

Die 7US a0meDfaSSVDg aller Prüfergebnisse zeigt, daß insgesamt 567 Konstruktionen

hinsichtlich d er Festigkeitsprüfung	 untersucht werden	 konnten.	 B e i	 den

567 Konstruktionen trat ein Ver sagen infolge der Festigkeitsprüfung bei insge-

samt 12 Konstruktionen auf ' Da s entspricht e iner Negativquote von 2 %.

Bei den Auswertungen stammen die Prüfergebnisse überwiegend aus der Prüfanstalt

Braunschweig; es wurden aber auch Prüfungen aus den Prüfanstalten Berlin, Dort-

mund Und Stuttgart erfaßt.

E s wird die Vermutung ausgesprochen, daß die Negativquote bei Erfassung weiterer

Wände aus den genannten Prüfanstalten keine wesentliche Veränderung ergibt.

Die unterSWchteO Feuerwid g rstand3klassen, die Iu der genannten NegativquotS ge-

hören, lauteD F 30 bis F 180, si8he Sp6lte 5 in Tabelle G.
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4 Versagensarten brandbeanspruchter Wände

4.1 Tragende Wände

Bei den tragenden Wänden können im wesentlichen folgende Bauarten unterschieden

werden:

1. Massivwände (Beton, Mauerwerk)

2. Wände in Tafelbauart

a) Tafeln aus Holzwerkstoffen, im wesentlichen aus Spanplatten,

siehe z.B. DIN 4102 Teil 4 (3/81), Abschnitt 4.11,

b) Tafeln aus Gipskarton- oder Gipsfaserplatten,

c) Tafeln aus Kalzium-Silikat-Platten und

d) Tafeln aus sonstigen Platten.

Entscheidendes Kriterium für die Feuerwiderstandsdauer tragender Wände ist im

allgemeinen die Tragfähigkeit (Querschnittsabmessungen, Schlankheit, Materialfe-

stigkeit, Belastung und vorhandene Spannung). Die Feuerwiderstandsdauer wird von

den in der vorstehenden Klammer angegebenen Parametern beeinflußt. Im Gegensatz

dazu treten die übrigen Kriterien (Oberschreitung von zul AT, Dichtig-

keit/Wattebauschprüfung, Festigkeitsprüfung/Kugelstoß, Durchbrand, Verlust des

Raumabschlusses usw.) in den Hintergrund.

4.2 Nichttragende Wände

Maßgebend für die brandschutztechnische Beurteilung sind die Kriterien, die im

vorstehenden Absatz im allgemeinen als sekundär betrachtet werden. Im einzelnen

kann dazu folgendes gesagt werden:

4.2.1 Versagen infolge Festigkeitsprüfung

Die Zusammenfassung aller vorliegenden Erfahrungen enthält Abschnitt 3. Wie aus

Tabelle 8 hervorgeht, spielt die Festigkeitsprüfung - für sich allein betrach-

tet - fast überhaupt keine Rolle. Lediglich bei Baustoffen aus Gips werden Nega-



tivquoten von maximal 11 % und im Mittel von 7 % erreicht. Bezogen auf alle un-

tersuchten Wände (567 Stck.), beträgt die Negativquote nur 2 %.

4.2.2 Versagen infolge AT > zul AT

Die national (DIN 4102 Teil 2) und international (ISO 834, EUR 8750, CEN...)

festgelegte Grenze der zulässigen Temperaturerhöhung von zul AT = 140/180 K ist

in Verbindung mit der praxisgerechten Prüfung im allgemeinen das entscheidende

Kriterium. Zul AT wird in der Regel an Fugen, Anschlüssen, Wärmebrücken, Steck-

dosen-Einbauten o.ä. überschritten.

4.2.3 Versagen durch Undichtheit

Die national und international vorhandene Prüfung mit dem Wattebausch zur Fest-

stellung der Dichtheit bzw. Undichtheit kann ebenso häufig wie das Kriterium AT

> zul AT von entscheidender Bedeutung sein.

Unzulässig undichte Stellen in einer raumabschließenden Wand treten bei praxis-

gerechter Prüfung im allgemeinen an Fugen, Anschlüssen, Steckdosen-Einbauten

°A. auf. Oft tritt ein Versagen zusammen mit der Überschreitung von zul AT ein.

Die Undichtheit und/oder die überhitzte kritische Stelle mit AT > zul AT führt

bei Konstruktionen aus brennbaren Baustoffen im allgemeinen zum nachfolgenden

Durchbrand.

4.3 Zusammenfassung und Wertung zu Abschnitt 4

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß das entscheidende Kriterium - insbeson-

dere bei nichttragenden Wänden - die praxisgerechte Prüfung ist. Wenn praxisge-

recht d.h. z.B. auch mit Steckdosen-Einbauten - geprüft wird, ist das Prüfer-

gebnis umfassend. Die Klassifizierung erfaßt alle Risiken und beurteilt das Si-

cherheitsniveau "ehrlich", das durch die Feuerwiderstandsklassen F 30 bis F 180

gegeben ist.
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5	 Schlußfolgerungen und Empfehlungen

Die i0 eiDZelD8n aU3gewertet2O PrUfVngen s0Nie die v0rSt gheDdeO OberleOungen

fÜhr2O IV fUlgend2D Erk8nDtniSsen VOd FmofehlVDgeD:

' Das braOdSChUtZt8ChDiSChe Schutzziel be i raumabschließenden WüOd8D, die Aus-

breitung von Feuer auch D6C h mechanischer Beanspruchung durch brandbedingt

umfallende G 8g 2DStöD d8 ZU verhindern, kann mit den üblichen TrgDDVJDdkOO-

struktiOD auch dann erreicht werden, wenn diese nur hinsichtlich Feuer*ider-

3taDdSdau8r und nicht mehr hinsichtlich Festigkeit geprüft werden.

- Als kritisch erwiesen sich beim KUgelStU8V8rSUCh lediglich geschwächte Berei-

che leichter TrSD04aDdkODStrUkti0Den, z.B. in Verbindung mit Fugen, Holz-

türen, SOOStig gD 
'
ffOUOg8O oder Installationen. Stellvertretend hierfür wer-

den derzeit Steckdosen 0itgBprüft ' Eine lokale Reduktion des Feu-

erwiderstandes kann jedoch auch dadurch verhindert werden, daß anstelle einer

zusätzlichen Festigkeitsprüfung vorgeschrieben wird , be i allen 0u8rSchOitts-

schwächungen den notwendigen Feuerwiderstand durch konstruktive Maßnahmen in

vollem Umfang ZU gewährleisten.

- Um da3 heVtige deutsche Sich8rheitSniv9aV i0 Rah0en der europüischen Harmoni-

Si8rVDg b2i OiChttrag8DdeO TreOOwüOd8n aUfr8ChtZuerhalten, 0üSseD de0D8ch in

CEN/T[ 127, adhOC-GrUpp8 9 "partitions", eiOSr58itS kl6r8 PrüfbeIti00VDgen i0

HiDbliCk auf eine prauiSgereCht8 EiDbaU3itWatiOD (Z-B ' mit Fugen) Vnd ande-

r8r8eit3 kUUstrVktiV8 Ma8Oah0eD für häVfig VOrkO00eOd8 OUer3ChDittS-

uChwüchVngen durchgesetZt werd8n.
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1 Prüfvorschriften nach DIN 4102 Teil 2

1.1 Vorschriften nach der Ausgabe 1940 (Blatt 1/3)

In der Fassung von DIN 4102 Ausgabe 1940 heiBt es wie in der ersten Normausgabe

von 1934 bei feuerbeständigen Bauteilen:

"Als feuerbeständig gelten Bauteile aus nicht brennbaren Baustoffen, die bei ei-

nem Brandversuch nach DIN 4102 Blatt 3 während einer Prüfzeit von 1 1/2 Stunden

unter der Einwirkung des Feuers und des Löschwassers ihr Gefüge nicht wesentlich

ändern, ihre Standfestigkeit und Tragfähigkeit nicht verlieren und den Durchgang

des Feuers verhindern."

Weiter heißt es:

"Allseitig feuerbeständig ummantelte Bauteile dürfen sich während des Brandver-

suchs auf höchstens 250 °C erwärmen."

Zu diesen alten Normvorschriften sollen folgende Erläuterungen gegeben werden:

1. Wie dem zitierten Normtext zu entnehmen ist, war der Löschwasserversuch

nichtg nur bei Stützen, sondern bei allen Bauteilen gefordert - also auch bei

z.B. Decken und Wänden.

2. Die Anforderung hinsichtlich der Löschwasserbeanspruchung galt nicht für feu-

erhemmende, sondern nur für feuerbeständige (und auch für hochfeuerbestän-

dige) Bauteile.

Die Begriffe wie F 30, F 90 und F 180 gab es damals noch nicht.

3. Was unter einer "nicht wesentlichen Änderung des Gefüges" verstanden wurde,

war nicht genauer definiert.

4. Wegen der fehlenden Klarheit in der Anforderung und aus Sicherheitsgründen

zur Minderung des Risikos war weiter bestimmt worden, daB sich feuerbeständig

ummantelte Bauteile auf höchstens 250 °C erwärmen durften, was insbesondere

für ummantelte Stahlstützen galt, da bei > feuerbeständigen Bauteilen



- Holzstützen wegen der Forderung nach nichtbrennbaren Baustoffen ohnehin aus-

schieden und

- bei Stahlbetonstützen (oder Mauerwerkspfeilern) nicht definiert war, an wel-

cher Stelle die Temperaturgrenze einzuhalten war, wobei die Kerntemperatu-

ren massiger Stützen ohnehin niedrig lagen.

5. Nach dem hier nicht zitierten Normtext wurde weiter verlangt, daß feuerhem-

mende Bauteile selbst nicht in Brand geraten durften. Aus den Normbestimmun-

gen war hinsichtlich von Stützen damit folgendes ablesbar:

Holzstützen konnten nur feuerhemmend sein, wenn sie eine "feuerhemmende Be-

kleidung" aufwiesen, wobei das seinerzeitige Blatt 2 der Norm hier nur eine

1 1/2 cm dicke Putzbekleidung nannte.

- Holzstützen konnten wegen der Forderung nach nichtbrennbaren Baustoffen

nicht > feuerbeständig sein.

- Stahlstützen konnten im allgemeinen nur feuerhemmend sein, wenn sie wie

Holzstützen feuerhemmend ummantelt waren.

- Stahlstützen konnten nur > feuerbeständig (mit Löschwasserbeanspruchung)

sein, wenn sie allseitig > feuerbeständig ummantelt waren. Was bei feuerbe-

ständig hierunter zu verstehen war, war im seinerzeitigen Blatt 2 definiert

(u.a. Beton- oder Mauerwerksdeckung > 3 cm) oder in Prüfzeugnissen be-

schrieben, wenn die Löschwasserbeanspruchung und die 250 °C-Grenze eine po-

sitive Einstufung erlaubten.

- Stahlbetonstützen konnten nur > feuerbeständig (mit Löschwasserbeanspru-

chung) sein, wenn sie bestimmte Querschnittsabmessungen aufwiesen, wobei zu

sagen ist, daß die Löschwasserbeanspruchung nie eine Rolle spielte.

1.2 Vorschriften nach der Ausgabe 1965

In der Fassung von DIN 4102 Ausgabe 1965 wurden aus Gründen der Minderung des

Risikos grundsätzlich zwei Prüfungen für die Beurteilung zugrunde gelegt. Stati-

stisch gesehen wurde die Unterschreitungswahrscheinlichkeit der jeweiligen Klas-

sifizierungsgrenze von 50 % (1 Prüfung) auf 33 % (2 Prüfungen) gesenkt. Außerdem

wurden die Feuerwiderstandsklassen mit F 30 bis F 180 benannt, wobei die Klassen
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F 60 und F 120 neu geschaffen wurden. Die Schaffung der F-Klassen bedeutete da-

mals die erste Loslösung von den verbalen Begriffen feuerhemmend, feuerbeständig

und hochfeuerbeständig.

Der Löschwasserversuch wurde bei üblichen Bauteilen wie Decken, Wänden usw. ge-

strichen und galt nur noch für Stützen > F 90. An die Stelle der stoßenden und

wegspülenden Beanspruchung durch den Löschwasserversuch trat bei Wänden die Fe-

stigkeitsprüfung - vgl. Abschnitt 1.2 im Hauptabschnitt II "Festigkeitsprüfung

und Restdicke bei Raumabschließenden Wänden".

1.3 Vorschriften nach der Ausgabe 1970

In der Fassung von DIN 4102 Ausgabe 1970 wurden die Prüfvorschriften weiter ge-

strafft, wobei auch eine neue Aufteilung geschaffen wurde - jetzt 4 Normblätter

(statt bisher 3). Hinsichtlich der Stützen und Löschwasserbeanspruchung wurden

folgende Änderungen vorgenommen:

1. Die Löschwasser-Beanspruchung war nur noch bei Stützen mit "Verkleidungen

oder Ummantelungen" durchzuführen, wobei die Beanspruchung in einem eigenen

Abschnitt genauer beschrieben wurde.

2. Die Anforderung für > F 90 wurde hinsichtlich der Löschwasserbeanspruchung

wie folgt definiert: "Dabei dürfen die tragenden Stahlteile oder die lotrech-

ten Bewehrungsstäbe mit ihrer Verbügelung oder Umschnürung nicht freigelegt

werden."

3. Die 1934 eingeführte Temperaturgrenze von 250 °C, die schon bei der Ausgabe

1965 umstritten war, wurde fallen gelassen.

Mit den Normänderungen wurde ein umfangreicherer Teil 4 als "Katalog" der

(neutral) klassifizierten Baustoffe und Bauteile - damals noch Blatt 4 -

herausgebracht, wobei erstmals Stahlbeton- und Stahlstützen für die Feuerwider-

standsklassen F 30, F 90 und F 180 detailliert beschrieben wurden.
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1.4 Vorschriften nach der Ausgabe 1977

In der Fassung von DIN 4102 bleibt es im Prinzip bei den Forderungen der Ausgabe

1970, der Normtext wird jedoch wie folgt gestrafft und präzisiert:

"5.4.2 Bei Stützen mit Bekleidungen muß unmittelbar nach einem Brand-

versuch ein Probekörper der Löschwasserbeanspruchung nach Ab-

schnitt 6.2.10 standhalten. Dabei dürfen die tragenden Stahlteile oder

die lotrechten Bewehrungsstäbe mit ihrer Verbügelung oder Umschnürung

nicht in gefahrdrohender Weise freigelegt werden."

Der vorstehend zitierte Abschnitt gilt für alle Feuerwiderstandsklassen > F 90,

wobei für die Beanspruchung im genannten Abschnitt 6.2.10 Prüfdetails geregelt

sind. Im völlig neu erstellten Katalog der klassifizierten Bauteile von DIN 4102

Teil 4 werden 1981 erstmals im Stahlbeton- und Stahlbau systematisch unter Va-

riation verschiedener Parameter die Randbedingungen für Stützen mit Löschwasser-

beanspruchung (> F 90) angegeben. Da Stahlbetonstützen mit normaler Ausführung

(entsprechend DIN 1045) in alle Feuerwiderstandsklassen eingestuft werden kön-

nen, haben die in DIN 4102 Teil 4 zu Putzbekleidungen gemachten Angaben nur

"akademischen" Charakter; Stahlbetonstützen mit Bekleidungen werden selten aus-

geführt.

Im Gegensatz zu Stahlbetonstützen sind Stahlstützen immer auf eine Bekleidung

angewiesen, wenn sie in Feuerwiderstandsklassen nach DIN 4102 Teil 2 eingestuft

werden sollen; lediglich unter ganz extremen Randbedingungen ist eine Einstufung

in F 30 (keine Löschwasserbeanspruchung erforderlich) möglich, vgl. DIN 4102

Teil 4 (3/81) Abschnitt C.2.

Die Einstufung von bekleideten Stahlstützen mit und ohne Löschwasserbeanspru-

chung wird in [1] ausführlich erläutert. Der Einfluß verschiedener Parameter auf

die Feuerwiderstandsdauer wird in [2] beschrieben. Die dort behandelte Abhängig-

keit von der Fließgrenze des Stahles ist jedoch umstritten, weshalb die Be-

schlüsse des NABau (11.34.2) in diesem Punkt nicht mehr angewendet werden.
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2 Prüfvorschriften in anderen Ländern

2.1 Prüfvorschriften im EG-Bereich

Im EG-Bereich gibt es nur in der Bundesrepublik Deutschland die Löschwasserbean-

spruchung; sie gilt - wie in Abschnitt 1.4 beschrieben - nur für bekleidete

Stützen > F 90 und hat nur bei Stahlstützen eine Bedeutung.

2.2 Prüfvorschriften in Österreich

Die in Österreich bestehenden Prüf- und Beurteilungsvorschriften lehnten (und

lehnen) sich immer stark an die in der Bundesrepublik Deutschland vorhandenen

DIN-Bedingungen an. Es gab und gibt aber immer Unterschiede - in Österreich

meist schärfere Randbedingungen. Nach der ÖNORM B 3800 Teil 2 (10/83) müssen

grundsätzlich bekleidete Stützen und Träger der Löschwasserbeanspruchung stand-

halten. Grundsätzlich heißt: Alle Klassifizierungen > F 30! Da Stahlbetonbau-

teile normalerweise ohne Bekleidungen in alle Feuerwiderstandsklassen eingestuft

werden können, gilt die Löschwasserbeanspruchung praktisch für alle Stahlbau-

teile, die nur aufgrund einer für Erwärmung und Löschwasserbeanspruchung dimen-

sionierten Bekleidung in Feuerwiderstandsklassen eingestuft werden können.

Nach ÖNORM B 3800 Teil 3 (10/83) müssen auch G-Verglasungen bei allen Feuerwi-

derstandsklassen der Löschwasserbeanspruchung widerstehen.

2.3 Prüfvorschriften in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA)

In den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) wird die Löschwasserbeanspruchung

bei bekleideten Stützen (oder Trägern) nicht durchgeführt; "Sonderanforderungen"

gibt es hier nicht. Die geforderte Feuerwiderstandsklasse kann im Gegensatz zur

Bundesrepublik Deutschland jedoch auch 2, 3 oder sogar 4 Stunden betragen, vgl.

Abschnitt 3. Nach den Prüfvorschriften (ASTM E 119, NFPA 251, U.L. 263) gibt es

aber auch noch die Möglichkeit, eine Klassifizierung von 8 Stunden (Feuerwider-

standsdauer > 8 Stunden) auszusprechen - bei U.L. z.B. die Klasse A-8.
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Es sei hier angemerkt, daß zur Erzielung aller Klassen nur eine Prüfung erfor-

derlich ist.

Im Gegensatz zu den vorstehend behandelten Vorschriften wird die Löschwasserbe-

anspruchung aber bei allen tragenden und nichttragenden Wänden/Trennwänden in

den USA durchgeführt. Die Wände müssen die Anforderungen bei Feuer- und Lösch-

wasserbeanspruchung erfüllen.

Die Löschwasserbeanspruchung ist an einem zweiten Probekörper durchzuführen, der

vor dem Löschwasserversuch so lange der Feuerbeanspruchung Ausgesetzt wird, wie

die Hälfte des Klassifizierungszeitraums - jedoch nicht mehr als eine Stunde -

beträgt. Der Antragsteller kann den Löschwasserversuch in Absprache mit der

Prüfanstalt auch am Ende der Brandprüfung durchführen lassen, so daß kein zwei-

ter Probekörper erforderlich ist. Bei Feuerwiderstandsklassen < 1 Stunde wird

der Löschwasserversuch überhaupt nicht verlangt.

Nach Abschnitt 8 der Prüfvorschrift soll die Löschwasserbeanspruchung, deren

Randbedingungen weiter definiert sind, den stoßenden, erodierenden und abkühlen-

den Einfluß bei einem Feuerwehrangriff simulieren.

3 Bauaufsichtliche Anforderungen

Für fünf Länder im EG-Bereich gibt es entsprechend [3] einen Vergleich der bau-

aufsichtlichen Bauteilanforderungen für Wohngebäude. Stützen müssen danach in

Abhängigkeit von der Geschoßzahl die in Bild 1 wiedergegebenen Feuerwiderstands-

zeiten aufweisen. Die Geschoßzahl von 3, 6 und 10 wurde deshalb ausgewählt, weil

hier Vergleiche möglich sind und keine Definitionsschwierigkeiten (Vollgeschoß,

Anleiterbarkeit, Sicherheitstreppenräume usw.) vorlagen.

Die Angaben für 3geschossige Gebäude gelten in der Bundesrepublik Deutschland

für Gebäude geringer Höhe im Sinne der heute gültigen Bauvorschriften. Die Zei-

ten für 6geschossige Gebäude gelten für "Sonstige Gebäude" außer Hochhäusern.

Die Angaben far lOgeschossige Gebäude gelten für Hochhäuser, wobei gesagt werden

muß, daB z.B. im Lande Nordrhein-Westfalen für Hochhäuser mit einem Aufenthalts-

raum mit OKF > 60 m grundsätzlich F 120 gefordert wird.
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Bild 1
Anforderungen im EG-Bereich
in fünf Ländern nach [3]

Bild 2
Anforderungen bezüglich
Bild 1 bei Wänden aus
Mauerwerk

Die in Bild 1 angegebenen Mindestzeiten - allein in Deutschland anhand von zwei

Prüfungen (sonst nur eine Prüfung) ermittelt - mit den aufgeführten Unterschie-

den (Belgien und Niederlande) sind in Bild 2 für Wande aus Mauerwerk weiter er-

läutert. wobei Mindestdicken angegeben sind, mit denen die geforderten Zeiten

erreicht werden können. Die Unterschiede im Mauerwerksbau sind besonders gravie-

rend.

Characteristics of Masonry WalLs in Residential Buildings .

Wenn man bedenkt, daß die Feuerwiderstandsdauer von Stützen bzw. Wänden von

vielen Parametern beeinflußt wird [4] - z.B. von Materialkennwerten, statischen

Randbedingungen und der Geometrie, wobei allein in der Geometrie viele Abhängig-

keiten gegeben sind (u.a. Querschnittsfläche, Querschnittsform, Schlankheit) -,

ergeben sich zusätzlich zum statistischen EinfluB (1 Prüfung, 2 Prüfungen) große

Unterschiede bei den Prüfungen, die bei Verbundstützen (ohne den Einfluß der

Löschwasserbeanspruchung) - wie in Vergleichsversuchen festgestellt - bis zu

über 90 Minuten betragen [4].

Um den Einfluß der kurz angerissenen zahlreichen Parameter (ohne Löschwasserbe-

anspruchung) noch besser zu dokumentieren, wurde in den Bildern 3 und 4 für un-
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bekleidete Stahlbetonstützen einige Randbedingungen angegeben, die in den Bil-

dern 1 und 2 bei den angegebenen EG-Ländern sehr differieren [3].

Bild 3
Mindestwerte (Zusatzbedingungen)
für F 90-Stahlbetonstützen in
fünf EG-Ländern nach [3]

• I global safety coeffic ent

Bild 4
Stützenlasten "mittig" belasteter Stahl-
betonstützen bei bestimmter Ausführung
nach [3]

Anmerkung zu Bild 3:
Die Harmonisierung der Unterschiede
in Bild 3 ist in Bearbeitung, siehe
Eurocode 2 Part X

Wenn man berücksichtigt, daß die bauaufsichtlichen Forderungen gemäß Bild 1 be-

reits unterschiedlich sind, dann zeigen die Bilder 3 und 4, daß die jetzt (1990)

gültigen Prüfbestimmungen, auf denen die bauaufsichtlichen Anforderungen aufge-

baut sind, weitere Unterschiede ergeben. Dabei ist die Löschwasserbeanspruchung

noch gar nicht berücksichtigt. Der Vollständigkeit halber sei noch einmal ge-

sagt, daß bei bekleideten Stützen hinsichtlich der Tragfähigkeit für F 90 fol-

gende Voraussetzungen gelten:

- Bundesrepublik Deutschland:
	

bei > 2 Prüfungen > 90 min mit
Brand- und Löschwasserbeanspruchung

- übrige EG-Länder:
	

bei 1 PHI-rung > 90 min nur Brand-
beanspruchung

In den Vereinigten Staaten von Amerika - ebenso in Kanada - werden hinsichtlich

der Tragfähigkeit (ohne Löschwasserbeanspruchung) im allgemeinen Forderungen von

1 - 4 Stunden erhoben.
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Brandschutz-Bekleidungen

4.1 Bekleidungsarten

Wie bereits aus den vorstehenden Abschnitten hervorgeht, werden Stahlbetonstüt-

zen selten aus Brandschutzgründen bekleidet. Im Gegensatz dazu sind Stahlstützen

in der Regel bekleidet, wenn eine bestimmte Feuerwiderstandsklasse gefordert

wird. Im folgenden werden nur Brandschutz-Bekleidungen von Stahlstützen behan-

delt.

Zunächst ist zwischen "klassischen" Bekleidungsarten und "modernem" Brandschutz

zu unterscheiden. Unter modernem Brandschutz soll hier die Verbundbauweise ver-

standen werden (5]. Sie vereinigt die überragende Tragfähigkeit des Stahlbaus

und den hohen Brandwiderstand des Betonbaus. Der Umfang dieser Bauweise nimmt

ständig zu und umfaßt bei Stützen heute bereits etwa 50 %, während die übrigen

50 % "klassisch" bekleidete Stützen darstellen. Im folgenden werden nur die

klassischen Bekleidungsarten behandelt.

Betrachtet man DIN 4102 Teil 4, so erhält man hinsichtlich von Stahlstützenbe-

kleidungen einen falschen Findruck, weil hier nur Putz-, Beton- und Mauerwerks-

bekleidungen aufgelistet sind. Bei diesen Bekleidungen handelt es sich um Stüt-

zenummantelungen aus genormten Baustoffen. Im Stahlbau werden aber in überwie-

gendem Maße Bekleidungen aus nicht genormten Baustoffen verwendet. Wenn man von

den dämmschichtbildenden Anstrichen absieht, die nur im Bereich von F 30 Zulas-

sungen aufweisen, dann können die in Tabelle 1 zusammengestellten fünf Beklei-

dungsarten unterschieden werden, wobei zu den Bekleidungen grundsätzlich zu sa-

gen ist, daß sie den Verformungen der Stützen (bei Trägern auch der Träger) so

folgen müssen, daß sie nicht abfallen, sondern wirksam bleiben; darüber hinaus

dürfen sie nicht so stark reißen oder Klüfte bilden, was zu einer vorzeitigen

Erwärmung der Stützen (des Bauteils) führt.

4.2 Bekleidungsdicken

Die Bekleidungsdicke ist je nach Baustoffart (Festigkeit, Zusammensetzung usw.)

unterschiedlich und wird - abgesehen von der Befestigungsart - von der Wärme-

leitfähigkeit und dem Widerstand gegen die Löschwasserbeanspruchung bestimmt.

Bei Beton- und Mauerwerksbekleidungen ergibt sich die erforderliche Mindestdicke

dagegen aus Herstellungsgründen bzw. aus den verwendeten Platten- oder Steindik-

ken.



Um einen Vergleich zu ermöglichen, werden im folgenden Stützenummantelungen für

die Feuerwiderstandsklasse F 90 behandelt, wobei ein IPB 180 zugrunde gelegt

wird. In Abhängigkeit vom Profilfaktor U/A [m -1 ] steigt bzw. sinkt die Ummante-

lungsdicke, wobei sich die Minimaldicke aus der Widerstandsfähigkeit gegen die

Löschwasserbeanspruchung ergibt. Die Mindestummantelungsdicke (F 90, IPB 180)

der fünf genannten Bekleidungsarten ist ebenfalls in Tabelle 1 angegeben.

4.3 Häufigkeit, Kosten

Es gibt keine Statistik, aus der man ersehen oder ableiten kann, wie häufig die

klassischen Bekleidungsarten verwendet werden. Um sich dennoch ein Bild über die

Verwendung machen zu können, wurden die Meinungen von zehn namhaften Sachver-

ständigen bzw. Fachleuten aus der Brandschutz-Bekleidungsindustrie eingeholt.

Die Stellungnahmen der angeschriebenen Persönlichkeiten geben zwar nur eine

begrenzte Aussage wieder, sie zeigen entsprechend den Angaben von Tabelle 1 aber

immerhin die momentane Tendenz.

Die wiedergegebene prozentuale Verteilung beruht auf den jetzt gegebenen Randbe-

dingungen (Feuer- und Löschwasser-Widerstand). Bei einem Fortfall der Löschwas-

serbeanspruchung wird für die Klassifizierung nur noch der Wärmedurchgang durch

die Bekleidung maßgebend, weshalb sich die auf dem Prüfverfahren von DIN 4102

Teil 2 basierenden Mindestdicken verändern werden. Da die größte Veränderung im

Bereich der Kalzium-Silikat-Platten (Ca-Si) und Gipskarton-Bauplatten F (GKF)

nach DIN 18 180 vermutet wird, siehe auch Abschnitt 6, werden nachfolgend die

Listenpreise für 1 m 2 Plattenmaterial für diese beiden Plattenarten angegeben,

wobei ein Preis pro laufendem Meter Ummantelung sicherlich sinnvoller wäre; er

kann jedoch nicht ermittelt werden, weil die Lohnkosten für die Ummantelung von

Objekt zu Objekt sehr unterschiedlich sind. Da die Ummantelungsdicke von 15 mm

eine besondere Bedeutung hat, siehe Abschnitte 6.3 und 6.4, wird der m2-Preis

(9/90) für diese Plattendicke angegeben. Bei den Ca-Si-Platten handelt es sich

dabei um PROMATECT-H-Platten, bei den GKF-Platten um Perlgipsplatten.

Ca-Si-Platten:
	

41,05 DM/m2

GKF-Platten:
	

8,10 DM/m2

Bei den Gipsfaserplatten liegen ähnliche Verhältnisse wie bei den GKF-Platten

vor; im folgenden wird stellvertretend für die GKF- und Gipsfaserplatten aus

Gründen der Abkürzung immer nur von GKF-Platten gesprochen.



Zeile Bekleidungs-Art/Material
(Gruppe) min

Verwendungshäufigkeit
Mittel max

erforderliche,
Mindestdickel)

mm

10 50	 -	 02)

20 x	 15	 = 45

80 25

30 30-45

40 25 -60

Beton, Mauerwerk 3

Platten aus Vermiculite,
Perlite, Mineralfaser
oder Sonstigem

GKF-Platten, Gipsfaser-
platten

Ca-Si-Platten3)

Spritzputze

46

17

2

20

Tabelle 1 Bekleidungsarten und -dicken für Stahlstützen

1) für F 90 bei einem IPB 180 bei vierseitiger Ummantelung

2) bei ausbetonierten oder ausgemauerten Flächen zwischen den Flanschen 40 - 60

3) z.B. PROMATECT-H oder -L

5 Hintergründe für die Löschwasserbeanspruchung

Die Hintergründe, die für eine Löschwasserbeanspruchung sprechen, sind in keiner

Norm oder Veröffentlichung beschrieben. Aus deutscher Sicht gibt es zwei Gründe:

Der Hauptgrund (Gewichtung > 80 %), für alle "hohen" Gebäude die F 90-Klassifi-

zierung (mit Löschwasserbeanspruchung) für bekleidete Stützen - d.h. praktisch

für ummantelte Stahlstützen - zu fordern, ist die häufig vorkommende Möglich-

keit, daß sich die Feuerwehr bei einem vorgetragenen Löschangriff zurückziehen

muB und daß bei einer nicht löschwasserbeständigen Bekleidung ein - ggf. gefähr-

dender - Einsturz stattfindet. Die realistische Löschwasserbeanspruchung dürfte

in der Regel sehr viel früher als nach 90 min Normbrandbeanspruchung auftreten.

Schon insofern ist die Versuchspraxis als sehr ungünstig - wenn auch kaum anders

machbar - anzusehen.

Der Nebengrund (Gewichtuno < 20 %) ist die Möglichkeit, daß durch Brandeinwir-

kung zermürbte Bekleidungsschichten durch herab- oder umfallende Teile abge-

stoßen werden können, was zu einer Minderung der Feuerwiderstandsdauer fart.

Dieser Nebengrund klingt in den nordamerikanischefi Vorschriften an, in denen

u.a. von stoBenden Einflüssen die Rede ist, vgl. Abschnitt 2.3.



Die EG-Länder sehen die genannten Gründe für die Notwendigkeit einer Löschwas-

serbeanspruchung offenbar nicht und fordern - in Bild I mit Ausnahme von den

Niederlanden - zum Teil sogar nur eine Feuerwiderstandsdauer von 60 Minuten.

In den Vereinigten Staaten (USA) und Kanada werden dagegen Feuerwiderstandszei-

ten bis zu 4 Stunden gefordert, vgl. Abschnitte 2.3 und 3. Dazu muß gesagt wer-

den, daß eine zeitliche Verlängerung der Feuerwiderstandsdauer bei einigen Be-

kleidungsmaterialien, die durch die Löschwasserbeanspruchung weggestoßen oder

weggespült werden (z.B. gipshaltige Bekleidungen), kein Ausgleich fO r die Forde-

rung bzw. Beanspruchung "Widerstand gegen Erwärmung + Löschwasser" ist.

6	 Mögliche Veränderungen der Bekleidungsdicken beim Fortfall der Löschwasser-

beanspruchung bei bekleideten Stahlstützen

6.1 Allgemeines

Nach den jetzt noch gültigen Vorschriften von DIN 4102 Teil 2 (Widerstand gegen

Erwärmung 4- löschwAsser F 90) besitzen Stahlstützen aufgrund der Löschwas-

serbeanspruchung eine größere Bekleidungsdicke als vergleichbare Träger mit

gleichem U/A-Wert, siehe z.B. DIN 4102 Teil 4 und [I]. Bei einem Fortfall der

Löschwasserbeanspruchung werden die jetzt üblichen Bekleidungsdicken reduziert.

Wie groß die Reduzierung sein wird, hängt u.a. von der Befestigungart der Be-

kleidungen und vom Prüfverfahren für die Stützen ab.

Da die Befestigungsart im allgemeinen firmengebunden ist und sehr variieren

kann, können keine allgemeingültigen Aussagen gemacht werden. Die Reduzierung

kann lediglich abgeschätzt werden.

Beim jetzt noch gültigen Prüfverfahren werden Stahlstützen unter einer geringfü-

gig exzentrisch eingeleiteten Normalkraft geprüft. Die Ausmitte beträgt 1/500,

was bei üblichen Stützenlänoen von 3,7 m eine Ausmitte von 7 mm bedeutet [2].

Die Ausmitte ist damit sehr gering - bewirkt aber

- eine größere Reproduzierbarkeit der Prüfergebnisse,

- keine unbekannten Ausmitten infolge ungenauen Einbaus der Stützen in den Prüf-

rahmen und

- eine vor Prüfbeginn festgelegte Knickrichtung.
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Die geringe planmäßige Ausmitte von 1/500 kann durch ungenauen Einbau, durch

eine ungewollte Ausmitte vergrößert oder verkleinert werden. In [2] konnte nach-

gewiesen werden, daß diese mögliche Veränderung von geringem Einfluß ist, so daß

die drei angeführten Auswirkungen echte Vorteile sind, die auch so von der

zukünftigen, im Abstimmungsverfahren befindlichen Prüfvorschrift [6] gesehen

werden. Dazu ist jedoch weiter anzumerken:

Im Part 2, Chapter 4 - Columns, Abschnitt 2.4.4 von [6] wird gesagt, daß für

normalkraftbelastete Stützen - also nicht für Stützen mit N + M - im Normalfall

eine zentrische Stützenbelastung zu wählen ist. Die im Sonderforschungsbereich

"Brandverhalten von Bauteilen" (SFB 148) in Braunschweig gewonnenen Erfahrungen,

die für Stahlstützen aufbereitet und in [2] veröffentlicht sind, wurden nicht

genügend beachtet; im Abschnitt 3.1.10.3 wird im "Kommentar" lediglich gesagt,

daß es die empfohlene Praxis ist, Stahlstützen mit einer geringen Ausmitte zu

prüfen.

Eher beiläufig kommt zum Ausdruck, daß Stützen, die für eine Normalkraft mit

Biegung zu beurteilen sind, auch für den Belastungsfall N + M zu untersuchen

sind, was in Zukunft stärker beachtet werden sollte.

Aus bauaufsichtlicher Sicht ist man in der Vergangenheit davon ausgegangen, daß

die zentrische Prüfung den Fall N + M abdeckt. Im übrigen dürfte eine dickere

Brandschutzbekleidung infolge der Forderung nach einer Widerstandsfähigkeit ge-

gen Löschwasserbeanspruchung hier vorhandene Restrisiken abgedeckt haben.

Da im Stahlbau bei Stützen in der Regel keine großen Momente übertragen werden -

Rahmenstützen usw. natürlich ausgenommen -, werden die neuen Prüfvorschriften

bei "Beibehaltung der alten Praxis" dazu führen, daß Stützenbekleidungen (ohne

Löschwasserbeanspruchung) für eine bestimmte Feuerwiderstandsdauer bei zentri-

scher Belastung (mit Inkaufnahme der bekannten Unterschiede [2]) ermittelt und

generell bei Stützen - auch bei denen mit N + M - verwendet werden.

Da eine Biegung zukünftig eine untergeordnete Rolle spielen wird, wird nach

einem Wegfall der Löschwasserbeanspruchung die auf Biegung beanspruchte Trager-

prüfung die schärfere sein; mit anderen Worten:

a) Jetzt sind Stützenbekleidungen wegen der dominierenden Rolle der Löschwasser-

beanspruchung bei gleichen Voraussetzungen (gleiches Profil, gleiche Feuerwi-

derstandsdauer, gleiche Spannung) dicker als Trägerbekleidungen.
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b) Zukünftig werden Trägerbekleidungen wegen des Biege-Verformungseinflusses am

dicksten sein.

c) Zukünftig werden Stützenbekleidungen wegen des fehlenden Biegeeinflusses dün-

ner als vergleichbare Trägerummantelungen sein.

Um hier trotz des unwägbaren Einflusses der Befestigungsart einen Oberblick zu

erhalten, werden im folgenden die in Tabelle 1 aufgezählten Bekleidungsarten be-

handelt, wobei unter Zuhilfenahme der Trägerbekleidungsdicken die zukünftigen

Stützenbekleidungsdicken abgeschätzt werden.

6.2 Zukünftige Dicken bei Beton- und Mauerwerksbekleidungen

Da sich die Dicken von Beton- und Mauerwerksbekleidungen von Stahlstützen auf-

grund von Herstellungseinflüssen und vorhandenen (genormten) Steindicken erge-

ben, werden sich in Zukunft hier keine Veränderungen ergeben. Die in DIN 4102

Teil 4 Ausgabe Al abgedruckte Tabelle über die erforderlichen Mindestbeklei-

dungsdicken ist mit der Tabelle der Ausgabe 3/81 identisch und gilt sowohl für

Stützen mit Löschwasserbeanspruchung als auch für Stützen ohne Löschwasserbean-

spruchung. Die Häufigkeit dieser Bekleidungsart ist und wird auch in Zukunft

sehr gering sein, vgl. Abschnitt 4.3

6.3 Zukünftige Dicken bei GKF-Plattenbekleidungen

Gipskartonplatten F-Bekleidungen (GKF-Platten nach DIN 18 180) müssen heute bei

Stützen dreilagig (3 x 15 mm) und bei Trägern zweilagig (2 x 15 mm) ausgeführt

werden. Die Befestigungsart ist in DIN 4102 Teil 4 (3/81) Abschnitte 6.2 und 6.3

beschrieben. Ein Vergleich der Bekleidungsdicken geht aus [1] hervor, wobei der

Einfluß der Löschwasserbeanspruchung auf die Bekleidungsdicke deutlich wird.

Eine Abhängigkeit von U/A ist in DIN 4102 Teil 4 nicht angegeben und auch nicht

sinnvoll, weil die Bekleidungen - insbesondere bei Trägern - infolge der Gips-

entwässerung abfallen und die Stahlprofile nicht kontinuierlich erwärmt werden.

Wie aus Bild 5 und Tabelle 2 ersichtlich ist, werden in England und Frankreich

trotz dieser Erkenntnisse [1] U/A-Abhängigkeiten angegeben. Wie die Verhältnisse

in den anderen EG-Ländern sind, wurde nicht untersucht.

Die Mindestbekleidungsdicken von GKF-Plattenbekleidungen bei Stützen in England,

Frankreich und den USA (ohne Löschwasserbeanspruchung) sind im Vergleich zu den

nach DIN 4102 Teil 4 (3/81) geforderten Bekleidungsdicken bei Stützen (mit

Löschwasserbeanspruchung) und Trägern in Bild 5 dargestellt. Die Mindestdicken,

bei denen eine U/A-Begrenzung vorgeschrieben ist, sind durch Fähnchen gekenn-

zeichnet, vgl. Bild 5 und Tabelle 2.
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Die in Bild 5 eingetragenen Punkte erwecken den Eindruck, daß hier eine große

Streuung vorliegt. Das ist aber praktisch nicht der Fall; die Unterschiede beru-

hen auf den verschiedenen Befestigungsmöglichkeiten.

Eine durch alle Stützenbekleidungsdicken gelegte Regressionsgerade (gestrichelte

Gerade) zeigt, daß die Mindestdicken von Stützenbekleidungen (ohne Löschwasser-

beanspruchung) geringfügig niedriger liegen als die für Träger nach DIN 4102

Teil 4 (3/81) vorgeschriebenen Mindestdicken.

Die horizontal gemessenen Abstände zwischen der obersten Geraden (Stützen mit

Löschwasserbeanspruchung nach jetziger Norm) und der untersten - d.h. der

Regressionsgeraden (Stützen ohne Löschwasserbeanspruchung nach zukünftiger

Norm) - ergeben die Bekleidungsdickenreduzierung. Ausgedrückt in Feuerwider-

standsdauern sind dies nach Bild 5:

- horizontal gemessen im Bereich > 30 min:	 60 min und

- horizontal gemessen im Bereich > 90 min:	 >	 90 min

Beispiel: jetzt	 3 x 15 mm	 90 min

künftig 3 x 15 mm	 180 min

Differenz	 90 min

Die vorstehenden Zahlenbeispiele zeigen, welche (unterschiedliche) Verldngerung

der Feuerwiderstandsdauer (ohne Löschwasserbeanspruchung) zum gleichen Niveau

(mit Löschwasserbeanspruchung) führt. Bei der hier vorliegenden Bekleidungsart,

also um 60 min im unteren Bereich bzw. > 90 min im oberen Bereich, d.h. bei "ho-

hen" Gebäuden mit > F 90.

Die U/A-Begrenzungen in England und Frankreich sind aus Tabelle 2 ersichtlich.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß bei einem Fortfall der Löschwasserbean-

spruchung anstelle von 3 x 15 mm Bekleidungsdicke zukünftig nur 2 x 15 mm oder

sogar nur 2 x 12,5 mm notwendig sind; in Sonderfällen wird man möglicherweise

mit 20 mm (15 mm od . 18 mm, jeweils mit Spachtelüberzug) auskommen, vgl. offe-

nes Karo in Bild 5.

Für Gipsfaserplatten, die im Gegensatz zu Gipskartonplatten nicht genormt sind,

gelten entsprechende Ausführungen.
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6.4 Zukünftige Dicken bei Ca-Si-Platten

Kalzium-Silikat-Platten (Ca-Si-Platten) gibt es firmengebunden in verschiedenen

Arten. Im folgenden werden nur PROMATECT-H- (bzw. -L-) -Platten der Firma PROMAT

GmbH, Ratingen, betrachtet [7].

Für einen Vergleich der Bekleidungsdicken

- jetzt	 bei Stützen (mit Löschwasser) und

- jetzt	 bei Trägern (ohne Löschwasser, mit Biegeverformung) bzw.

= zukünftig	 bei Stützen ähnlich wie bei "Trägern jetzt"

dienen die in Tabelle 3 zusammengestellten Mindestwerte für F 90 entsprechend

[7]. In den Zeilen 2 und 4 der Tabelle sind die höchstzulässigen U/A-Werte für

die Feuerwiderstandsklasse F 120 angegeben, die zu einem späteren Zeitpunkt noch

benötigt werden. Aus den Zahlenwerten von Tabelle 3 kann folgendes abgelesen

werden:

1. Für vierseitige kastenförmige Ummantelungen werden jetzt (mit Löschwasserbe-

anspruchung) bei Verwendung von PROMATECT-H-Platten 25 mm dicke Bekleidungen bei

Stützen verwendet, bei Verwendung von PROMATECT-L-Platten 20 mm dicke Bekleidun-

gen.

2. Beim Fortfall der Löschwasserbeanspruchung reduzieren sich diese Werte auf

die Größenordnung von 15 mm (PROMATECT-H), vgl. Zeile 1, Spalten 7 u. 8 mit

Spalten 14 und 15. Die Beispiele gelten hier nur für die betrachteten Profile,

sie sind aber typisch.

3. Die höchstzulässigen U/A-Werte sind bei Bekleidungsdicken < 12 mm bei Träger

bekleidungen - vgl. Zeile 1 und 3/Spalten 9 und 10 (F 90) - bereits sehr (ex-

trem) klein; d.h. nur ganz massige Träger können mit so dünnen Bekleidungsdicken

F 90 erreichen.

4. Trägt man die vorstehend behandelten Grenzwerte - 12 und 20 mm - in ein dop-

peltlogarithmisches Diagramm ein [Feuerwiderstandsdauer = f(U/A)], dann ergeben

sich die in Bild 6 dargestellten Geraden. Die obere Gerade mit 70 mm Dicke

stellt die obere Dicken-Produktionsgrenze dar.
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1512

13	 148 15

Stützenbekleidungen 4seitig
mit Löschwasserbeanspruchung

Bekleidungsdicke in mm	 Profil

20	 25	 IPB 180 IPE 600

Trägerbekleidungen 3seitig
ohne Löschwasserbeanspruchung

Bekleidungsdicke in mm	 Profil

10	 12	 15	 20 I 25 1 IPB 180	 IPE 600
erf.	 d	 [mm] >

160 225	 I 154) 15

(99) (139) (18) 3)

159 250 20 20

(95) (145) (25)3) 3)

Zeile Plattenart:

PROMATECT-

10

1)
66 88

2 (56

3
_1)2) _1)2) 1)2)

118

4
_1)2) _1)2) 1)2)

(78)

erf. d [mm] >	 erf. U/A [m

118	 25 25	 61 105

(74)	 3) (66)

3)

94

(55)

57

1)

125

(100)

3)

20

Tabelle 3

Vergleich der Bekleidungsdicken für F 90 [()-Werte gelten für F 120, siehe
Zeilen 2 und 4] bei Verwendung von Ca-Si-Platten entsprechend [7]
für Stahlstützen (mit Löschwasserbeanspruchung, 4seitig)
und Träger	 (ohne Löschwasserbeanspruchung, 3seitig;	 ähnlich zukünftiger

Stützenbekleidungen ohne Löschwasserbeanspruchung)

Fur die Befestigungsart gelten die Randbedingungen von [7]

1) "-" bedeutet: nicht ausführbar
2) PROMATECT-L-Platten werden: bei Stützen erst 	 ab 20 mm Dicke verwendet,

bei Trägern bereits ab 8 mm Dicke verwendet, übliche Marie jedoch erst bei Dicken
> 20 mm, vgl. Pkt. 6.

3) Die Mindestdicken für die Klassifizierungen F 120 können [7] nicht entnomm7n werden. Sie sind lediglich in
Prüfzeugnissen enthalten und werden hier nicht genauer verfolgt; eine überschlägliche Extrapolation führt
in Spalte 14 zu Werten von	 18 mm (H) und 25 mm (L).

5. Aus diesem Bild (6) ergibt sich ein ganz kleiner Bereich des "Sicherheitsde-

fizites" bei Stützen ohne Löschwasserbeanspruchung. Dabei ist der Vollständig-

keit halber noch einmal zu erwähnen, daß bei F 30 und F 60 heute ohnehin kein

Widerstand gegen Löschwasserbeanspruchung gefordert wird.

6. Aus Tabelle 3 ist auch der Einfluß der Rohdichte auf die Widerstandsfähigkeit

gegen Löschwasserbeanspruchung in der Tendenz abzulesen. Untersucht wurden in

Tabelle 3 "harte" PROMATECT-H-Platten (p --,.., 920 kg/m3 bei 6 % Feuchte und 10 mm

Plattendicke) sowie "leichte" PROMATECT-L-Platten (p 475 kg/m3 bei 5 % Feuchte

und 20 mm Plattendicke).

Um der Löschwasserbeanspruchung widerstehen 7U können, sind bei "hoher" Roh-

dichte minimal 15 mm Plattendicke (Tab. 3, Zeile/Spalte: 1/4) und bei "geringer"

Rohdichte minimal 20 mm Plattendicke (Tab. 3, Zeile/Spalte: 3/5) erforderlich.

PROMATECT-L-Platten werden üblicherweise daher auch erst ab d = 20 mm Dicke ge-

fertigt, wenngleich gemäß Tabelle 3 und [7] bei Trägern schon bei U/A < 57 m-1

L-Platten mit d = 12 mm Dicke eingesetzt werden könnten. PROMATECT-H-Platten
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E72•12 	 Bandbreite der Mindestbekleidungsdicken von Calcium-Silikat-
Platten in Abhängigkeit vom Profilfaktor U/A

M.1 Bereich des Sicherheitsdefizites bei Bekleidungen mit
Cal cium-Silikat-Platten bei ersatzlosem Entfallen der
Löschwasserbeansoruchung

Bild 6
Graphische Darstellung des Sicherheitsdefizitbereichs von Calcium-Silikat-Plat-
ten bei ersatzlosem Wegfall der Löschwasserbeanspruchung

kommen bei Trägern mit F 90 dagegen schon mit einer Dicke von 10 mm zur Anwen-

dung, wenn der Profilfaktor U/A < 61 m -1 ist (Tab. 3, Zeile/Spalte: 1/9); dazu

ist zu bemerken, daß für F 30 die minimale Dicke d = 6 mm beträgt, wenn U/A

< 165 m-1 ist.

6.5 Zukünftige Dicken bei Spritzputzen

•
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Spritzputze ohne Putzträger (Streckmetall, Rippenstreckmetall o.,ä.) werden mit

Hilfe eines Haftmittels unmittelbar auf die Stahlprofile unter Verwendung von



Spalte 1 2 4

Z eile Putz- Rohdichte 3tÜtZ2nbekleiduOg2n Trägerbekleidungen
art (trocken) 43eitig

mit

33eitig

Ohn2
LösChwasSerb2dnSpruChung

MiDdestbekleidUngSdi[ke d in m0 fÜr
-1	 -1

U/A(120 - 179)m	 U/A(12O - 179)m
z,8, IPB 180 mit	 z.8.	 I 280 mit

kg/m3
-1 -1

1
2

2\
V / 750 + 80

30
/40\

25
(35)

3
4

MF 325 + 55_
40
(50)

1)
30
(40)

21

Tabelle 4

Vergleich der BekleidUngsdiCkeO fÜr F 90 [()-Werte gelt8n für F 120, siehe
ZRileO 2 und 4] bei Ver*g ndung von SpritZputIen

für StahlstÜtz8n ( m it Lö ychwasserb8ansprVchung, 4seitig
uOd Träg8r	 (0hOe iöSchw6sS8rbe6OSprUChUng, 35Sitig); 	 ähOliCh ZUkÜDftiger

StÜtZenbekl8idungen ohne LösChwas3erbeanSprVchung\

Vermiculite SpritZpVtI "PvrOk Germany" 7Wl. 7-19.16-39 	 (V
Miner6lfaS2r SpritZpVtZ "BranSchutZ-PutZbekl8idung GP" (7Ul ' 7-19.16-63)	 (MF)

Putz: profilfolgend, Ausführung jeweils gemäß ZUl'-Bescheid

1\ Im 7ul,-BeScheid Z-19.16-63 Sind für F 120 keiOe ADgübeO g20dcht; der Wert
wVrde entspreChend [8] - hi8r nur IUm VergleiCh - extrapOliert.

-7
2\ Ge0üß Zul.-8esCheid bei 5tdhlStütZeD nUr bis U/A = 160 m 	 verwendbar.

Spritzmaschinen in de r erforderlichen Di cke 8Ufo e trGg8D ' Di e Putze sind wegen

der Haftfragen (Haftmittel, Korrosionsschutzanstrich auf dem St ah l, mögli ch e

Verseifung des B ind em itt e l s mit dem Rostschutzanstrich, Alterung V3w ' \ im Gegen-

satz zum Übrigen EG-Bereich in der Bundesrepublik Deutschland zulassungspflich-

tig [l], Um einen Überblick ZU erhalten, werden YOD den Z,7 ' be i m Institut für

Bautechnik zugelassenen Putzbekleidungen ZNRi i0 H inb li ck auf d i e h i e r vorlie-

genden Fragen untersucht: E in "schwerer" Putz, ein VSrmiCulit e - Putz, und ein

"leichter" Putz, ein Min8ralfaserpUtZ ' Di e Putze wurden d abei yV ausgesucht, daß

Vergleiche bei Stützen und Trägern weitgehend möglich sind. Dies i s t gar nicht
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so einfach, weil die leichteren Mineralfaser-Spritzputze wegen der Löschwasser-

beanspruchung z.Z. gar nicht zugelassen sind und es z.Z. praktisch nur zwei Mi-

neralfaser-Spritzputze gibt, die sowohl auf Stützen als auch auf Trägern verwen-

det werden dürfen.

Der Vergleich der Bekleidungsdicken geht aus Tabelle 4 hervor. Hieraus kann fol-

gendes abgelesen werden:

Für vierseitig profilfolgende Ummantelungen werden jetzt (mit Löschwasserbe-

anspruchung) bei Verwendung des Vermiculiteputzes (V) 30 mm dicke Putzschich-

ten verwendet, beim Mineralfaserputz (MF) 40 mm.

2. Beim Fortfall der Löschwasserbeanspruchung reduzieren sich diese Werte auf

die Größenordnung von 25 mm (V) und 30 mm (MF). Die angegebenen Werte (siehe

Zeilen 1 und 3) gelten hier nur für die angegebenen U/A-Bereiche bzw. Pro-

file, sie sind aber typisch.

3. Bei den Werten für F 120 liegen ähnliche Verhältnisse vor.

6.6 Zukünftige Dicken bei sonstigen Bekleidungsmaterialien

Als sonstige Bekleidungsmaterialien werden hier gemäß der Zusammenstellung von

Tabelle 1 verstanden:

- Platten aus Vermiculite, Perlite o.ä.

- Mineralfaserplatten,

- Kombinationen bzw. Platten aus Gemischen aus Vermiculite/Perlite und Mineral-

fasern o.ä.

Bekleidungen aus den vorstehend genannten Baustoffen werden je nach Art kasten-

förmig oder profilfolgend an den Stahlbauteilen angebracht; sie sind im Gegen-

satz zu Spritzputzen wie bei den anderen behandelten Bekleidungsarten nicht zu-

lagunvpfli c htig. Ihr Feuerwiderstand wird für Stützen und Träger über PrUf-

zeugnisse - ebenfalls wie bei den anderen Bekleidungsarten (Ca-Si-Platten) -

nachgewiesen.



Spalte 1 2 3 4

Zeile Pl atten- Rohdichte StützeDbekleiduDgen Trägerbekleidungen
art (trocken) 4seitig 3Seitig

mit	 0hne
Löschwds3erbedn3pruChUDg

MiDdestbekleidUOq^diCk^ d in mm für
-1 -
	

-1

z.8, lPB 180 mit	 z.B. I 280 mit
-1'~	 '''''	 ^

V/8 = |0 m
-1

U/^ =	 |||	 m
''''	 ''-

1
2

V-Pl 400 - 425
25

1

/3O\

20
2

/30\

3

4
MF-Pl

40
(40)

20
/40\

2 

T0 f0lg2DdeD SOl]eD stellvertretend fÜr die GrUppe dieS8r 82kleidungs3rt eine

- Vermiculite-Platte (V-P1) "Ver0itectB" der Fa, Strahtm3nn & JOaiChim, DÜssel'

d8rf, und eine

- Mineralfaserplatte (MF-P1) "CuOlit" der Fa. Ruckwool Business Development,

Bottrop - ein Unt8rnehmen der RockwOol International -

uOter3Ucht bZw. VergliChBD wSrdeO. Beid g 8ekleidVOgsart8O werd8n h8i StütZen

4seitig (bei TrägerO 3S8itig) kastenför0ig angebraCht ' Für Details g g lt8n die

8iDSchl' igSD PrUFZ g VgOiSS8 ' Der Vergleich g8ht aVs Tab8lle 5 hervor'

Tabell8 5

VergleiCh der B2hleidungsdickeO für F 90 [ /\ -Werte gelten für F 120, siehe
Zeilen 2 und 41 bei V8rwendung von FeUerschutzpldtten

fÜr St8hlstÜtZen ( m it Löschwa5serbeansprUchung - 4Seitig)
und Trüger	 (ohn8 LöschNösserbeanspruChung - 33eitig); ~^ ä hnliCh

zUkünftiger StÜtZenbekleidungen 0hne LöschwasserbeanspruChung)

Platten und Ausführung gemäß gültiger Prüfzeugnisse

1) Die kleiD5te ÜblichS Pl8tt8ndiCk8 betr8gt bei StÜtZeO mit F 90 min d = 15 mm
/U/A ^^ 71 ^-1`

2\ Die kleiOste Übliche Plött8ndick8 betrögt b2i Trügern mit F 30 min d = 10 mm
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Aus Tabelle 5 kann folgendes abgelesen werden:

. Da die Rohdichten der "schweren" und "leichten" Platten trotz der unter-

schiedlichen Ausgangsmaterialien nicht sehr weit auseinander liegen, sind

auch die Mindestbekleidungsdicken nicht sehr unterschiedlich.

2. Für 4seitig kastenförmige Ummantelungen werden jetzt (mit Löschwasserbean-

spruchung) bei Verwendung von Vermiculite-Platten (V-P1) 25 mm dicke Platten

verwendet, bei Mineralfaserplatten (MF-P1) 40 mm.

3. Beim Fortfall der Löschwasserbeanspruchung reduzieren sich diese Werte auf

die Größenordnung von 20 mm (V-P1) und ebenfalls 20 mm (MF-P1). Die angegebe-

nen Werte (s. Zeilen 1 und 3) gelten hier nur für die angegebenen U/A-Berei-

che bzw. Profile, sie sind aber typisch.

4. Bei den Werten für F 120 liegen ähnliche Verhältnisse vor.

6.7 Zusammenfassung der möglichen Reduzierungen

Faßt man die in den Abschnitten 6.2 bis 6.6 gemachten Aussagen und die in den

Tabellen 2 bis 5 beschriebenen möglichen Reduzierungen zusammen, dann ergeben

sich gegenüber den nach DIN 4102 Teil 2 (mit Löschwasserbeanspruchung) jetzt

vorgeschriebenen Mindestdicken (100 %) die in Tabelle 6 Spalte 4 angegebenen Be-

kleidungsdicken. Die prozentuale Reduzierung ist in Spalte 5 angegeben. Daraus

wird ersichtlich, daß die Bekleidungsdicken voraussichtlich bis zu 50 % redu-

ziert werden.

Es muß noch einmal betont werden, daß es sich wegen der vorliegenden, schwierig

zu beurteilenden Randbedingungen nur um Anhaltswerte handelt und daß der Ver-

gleich - streng genommen - nur für die Bekleidungsdicke bei einem IPB 180 mit

kastenförmiger (U/A = 110 m-1 ) bzw. profilfolgender (U/A = 159 m -1 ) Ummantelung

gilt.
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Tabelle ö

7Vsa0meDfas%Ung der 00gliChen RedVZierVngSD

StÜtZen lPB 180:	 4seitig kastenförmig ummantelt	 ~ 110 m'z

bei PUtZen gem. Z8il8 7 - 8: 43eitig profilfolg8nd ummaOtelt U/A ~ 159 m- 1

Die in den Spalten 4 und 6 aOgegebenen Werte sind wegen der gesChilderten

RandbSdiDgungen nur NäherUng5w8rte.

Spalte 1 2 3 4 S	 6 7

Zeile 8e0eidungs-

Ar t '
gemäß

Abschn.
bzw.

Tabelle

erf.	 d	 (F	 00)
DIN	 4102

Teil	 2	 (9/77)

mit

mögliche	 8ekle dungsdicke d für

gU min	 |	 120 min

gemäß CEN/TC 127 xyz

ohne	 |	 uhne

Löochwa sserbeanspruchung

mm (100 %) mm
)
|%	 von	 Sp.	 3 mm % von	 5p. 3

8eton,

Mauerwerk
ö ' 2 5O - Q0

es s ind	 keine Verände-

rungen zu erwarten 60	 -	 100
120

2 125

3 2	 x	 15 1) 67 2 	 2xl5 04

GKF
6.3
2

3	 x	 15 ~ 45
4 2x	 12

2)
56

2x15
3) 67

5 Ca-3i	 (H) 3 25 15 60 18 72

6 Ca-3i	 (L) 3 20 20 100 25 125
^
7 V 4 30 25 83 35 117

8 MF 4 40 JU 75 40 100

9 V-P7 S 26 20 OO 30 120

10 MF-Pl 6 40 28 50 40 100

^
1) GemüO den franzÜsischen Angaben (Tab, 2) mit U/A < 1OO m-

	
`begrenzt''	 ~~	 1

das ist onnöhernd aber noch ein IPB 180 mit U/A = 110 m- ,

2) Gemö8 den englischen Anyaben (Tabl. 2)	 mit U/A = 200 m
-1	

`begrenzt''
 ein IPO hataber nur einen Wert

`
 von U-` = 110 m- 1 ; der Wert von 2 x 25 wurde dennuch

in Zeile 4 oufgefÜhrt, um die unterste Dickengrenze zu verdeut7ichen, vgl. auch mit
Bild 5 mit dem kleinsten deutschen Wert von d = 20 mm ^ 92 min Feuerwiderstandsduuer

3) englische ßuelle, vgl . Tabelle 2; im Fall von Zei7e 4 U/A-Rrenzung auf < 110 m-1,
was dem ausgewühlten 8eispie7 mit IPO 180 entxpricht.

7Vr TabSlle 6 /Spalt8 4 - 5\ könneO w8iter fOlgendS 8eVrteilUngen abgegebSD Wer-

dSn:

l, Bei 8ekl81duDgen aW3 B8t0n 0der M8Verwerk /mittlere VerweOdUngshüufigkeit

naCh Tabelle l %,7. 3 %\ wird es N gg gn der baVstOffb8diDgteO RaOdhSdiDgUDgSD

/HSr8t8llVDg, SteiOdick9O\ kSiOe VSräDd2ruOgen geben'
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2. Bei Ca-Si-Platten Typ L wird es ebenfalls keine Veränderungen geben, da sich

für Stützen ohne Löschwasserbeanspruchung (= ähnlich 3seitig ummantelte Trä-

ger) keine Dickenreduzierung ablesen läßt. Da bei den anderen firmengebun-

denen Bekleidungsarten große Reduzierungen - bis zu 50 % - zu erwarten sind,

wird dieser Plattentyp als Stützzummantelung in seiner Bedeutung stark

zurückgehen oder sogar vom Markt verschwinden.

3. Bei Gipskartonplatten F (GKF) - ebenso natürlich bei Gipsfaserplatten - wird

die Reduzierung auf 56 % bis 67 % - also in der Größenordnung bis zu rd.

40 % - liegen. Hier sind im wesentlichen folgende Aspekte von großer Bedeu-

tung:

a) Nach Tabelle 1 beträgt die mittlere Verwendungshäufigkeit z.Z. 7 %. Diese

Zahl wird sich (möglicherweise stark) verändern. Da der m2 -Preis relativ

niedrig ist - vgl. Abschnitt 4.3 -, wird die Verwendung von GKF- bzw.

Gipsfaserplatten-Bekleidungen beim Fortfall der Löschwasserbeanspruchung

(möglicherweise stark) zunehmen.

b) Nach Tabelle 1 beträgt die mittlere Verwendungshäufigkeit von Ca-Si-Plat-

ten (alle Fabrikate) z.Z. 46 %. Bei den vorstehend bei GKF- bzw.

Gipsfaserplatten-Bekleidungen geschilderten Randbedingungen wird die

Bedeutung von "harten" Ca-Si-Platten (z.B. PROMATECT-H) wegen des relativ

hohen m2 -Preises hinsichtlich der Verwendung von Stützenummantelungen

(möglicherweise spürbar) zurückgehen.

c) Die voraussichtlichen Verschiebungen zugunsten von GKF- bzw. Gf-Platten

sind besonders bedeutsam, weil die Widerstandsfähigkeit gegen

Löschwasserbeanspruchung bei GKF- bzw. Gf-Platten am geringsten ist. Diese

Aussage ist absolut zu sehen,

- nicht nur beim jetzt angewandten Prüfverfahren nach 90 min Brandbean-

spruchung,

sondern auch für Beanspruchungszeiten in der Praxis bei < 90 min.

d) Die Zeit t 500 bei GKF- (oder auch GKB- bzw. Gf-) -Platten ist die Zeit, bei

der die Temperatur auf der Rückseite der Platten 500 °C beträgt, wenn die

Vorderseite mit der ETK beansprucht wird. Die Zeit t 500 ist in Bild 7

dargestellt [9]. Dazu ist zu bemerken, daß die Entwässerung von Gips be-

reits bei 45 °C einsetzt und bei 100 °C weitgehend abgeschlossen ist. Ent-
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sprechend ist die ZermOrbung zu sehen. Bei t 500 fallen GKF- bzw. Gf-

Platten - je nach Befestigungsart, Spannweite usw. - ab [1], [9]. Der

Zeitraum zwischen t ioo und t 500 beträgt nur wenige Minuten [1]. Die t500-

Kurve ist daher ein gutes MaB für die Beurtei/ung der Widerstandsfähigkeit

von GKF- bzw. Gf-Bekleidungen gegen die Löschwasserbeanspruchung.

e) Die Kurve in Bild 7 zeigt, daß eine Bekleidung von 2 x 15 mm schon nach

rd. 65 min "zermürbt" ist. Das entspricht auch den vorliegenden Erfahrun-

gen mit der Löschwasserbeanspruchung nach DIN 4102 Teil 2, wonach bei 3 x

15 mm dicker Bekleidung nach 90 min ETK-Beanspruchung 2 x 15 mm weggespült

werden und 1 x 15 mm stehen bleiben. Die Kurve in Bild 7 zeigt aber auch,

daß 15 mm schon nach rd. 26 min zermürbt sind.

Bild 7

"Zermürbungszeit" (Widerstandszeit gegen Löschwasserbeanspruchung) t 500 von Gips-
karton-Bauplatten nach [9]; die Kurve gilt annähernd auch fur Gipsfaserplatten
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7	 Verlängerung der Feuerwiderstandsdauer als Ersatz für den möglichen Fortfall

der Löschwasserbeanspruchung

7.1 Bekleidete Stahlstützen

Wenn man sich am "schwächsten" Bekleidungsbaustoff - nämlich an den GKF- bzw.

Gf-Platten orientiert, dann mUßte die Feuerwiderstandsdauer entsprechend den

Angaben von Abschnitt 6.2 um 90 min (Bild 5) verlängert werden - also auf

180 min -, wenn man dasselbe Bekleidungs- bzw. Sicherheitsniveau beibehalten

will.

Um eine Zwischenstufe beurteilen zu können, wurden in Tabelle 6 in Spalte 6 die

der Spalte 4 entsprechenden möglichen Bekleidungsdicken - jedoch flit- 120 min

Feuerwiderstandsdauer - eingetragen. Bezogen auf das jetzt vorgeschriebene Ni-

veau (Spalte 3 = 100 %) ergeben sich die in Spalte 7 angegebenen prozentualen

Veränderungen, die wie folgt kommentiert werden können:

1. Bei Bekleidungen aus Beton bzw. Mauerwerk warden sich prozentuale Vergröße-

rungen der Bekleidungsdicken von 20 % bis 25 % ergeben.

2. Bei Bekleidungen aus Vermiculite-Spritzputzen (V, Zeile 7) oder Vermiculite-

Platten (V-P1, Zeile 9) würden sich prozentuale Vergrößerungen der Beklei-

dungsdicken von 17 % bis 20 % ergeben.

3. Bei Bekleidungen aus Mineralfaser-Spritzputzen (MF, Zeile 8) oder Mineralfa-

serplatten (MF-P1, Zeile 10) wOrden sich keine Veränderungen ergeben; die ge-

schätzte Stützenbekleidungsdicke (ohne Löschwasserbeanspruchung) wäre der

jetzt geforderten Dicke (mit Löschwasserbeanspruchung) identisch.

4. Bei den jetzt marktbeherrschenden Ca-Si-Platten (mittlere Verwendungshäufig-

keit gemäß Tabelle 1 z.Z. 46 %) würden sich prozentuale Vergrößerungen der

Bekleidungsdicken von 25 % (L) bzw. prozentuale Reduzierungen auf 72 % (H)

ergeben.

5. Bei den GKF- bzw. Gf-Platten bliebe es generell (ohne U/A-Begrenzung) bei

einer 31agigen - jedoch etwas reduzierten Bekleidungsdicke (12 5 + 2 x 15

statt 3 x 15) -, was einer Reduzierung um 6 % auf 94 % entspricht.
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6. Bei den GKF- bzw. Gf-Platten und bei Beachtung einer U/A-Begrenzung von U/A <

110 m-1 würde sich eine prozentuale Reduzierung auf 67 % ergeben. Der Wert

von 110 m-1 gilt z.B. für das IPB 180-Profil mit kastenförmiger Bekleidung.

Da Stützen - auf Knicken in x- und y-Richtung berechnet 	 vielfach

Profilfaktoren U/A < 110 besitzen [10], wird die Mehrzahl aller

Stahlstützen jedoch auch bei 120 min Feuerwiderstandsdauer in der Regel nur

eine zweilagige Bekleidung mit 2 x 15 mm besitzen. Die in Punkt 5 genannten

Werte haben daher nur akademische Bedeutung.

7.2 Stahlbetonstützen

Bei einem möglichen Fortfall der Löschwasserbeanspruchung sind - wie mehrfach

betont - nur bekleidete Stahlstützen von Veränderungen betroffen. Wenn man je-

doch daran denken würde, alle Stützen bei einem möglichen Fortfall der

Löschwasserbeanspruchung einer Feuerwiderstandsdauer > 120 min zuzuordnen, dann

müssen die Veränderungen auch bei Stahlbetonstützen betrachtet werden. Hierzu

gibt nach den Angaben von DIN 4102 Teil die folgende Tabelle 7 Auskunft.

Tabelle 7

Mindestquerschnittsabmessungen von Stahlbetonstützen F 90 und F 120 nach DIN 4102
Teil 4 (3/81) Abschnitt 3.14

Spalte 2 3 4

Zeile Konstruktionsmerkmale Feuerwiderstandsklasse-

(Kurzform für mehrsei- Benennung

tige Beanspruchung) F 90-A = 100 % F 120-A Sp.3	 in % von Sp.2

1 d in mm 240 300 125

2 u	 in mm 45 55 122

oder	 alternativ:

3 d in mm 300 400 133

4 u in mm 35 45 128

Wie aus Spalte 4 ersichtlich ist, würde die Heraufsetzung der Forderung von F 90

auf F 120 eine Vergrößerung der Querschnitte auf 125 % bis 133 % bedeuten, was

einer entsprechenden Verteuerung der Bauart im Stützenbereich gleichkäme. Bei

den Vergrößerungen der Achsabstände auf 45 bis 55 mm würde der Rahmen der

DIN 1045 völlig verlassen - jede Stahlbetonstütze müßte nicht nach den bewährten

Konstruktionsgrundsätzen, sondern nach Brandschutzgesichtspunkten bemessen wer-

den.



8 Wertung aller Aussagen

Ein Fortfall der jetzt nach DIN 4102 Teil 2 geforderten Löschwasserbeanspruchung

bei bekleideten Stützen hat nur bei Stahlstützen Auswirkun gen. Ein Fortfall der

Löschwasserbeanspruchung führt bei firmengebundenen Bekleidungen im allgemeinen

zu einer Reduzierung der jetzt noch geforderten Mindestbekleidungsdicken.

Eine Verringerung der Bekleidungsdicken - gemäß Tabelle 6 zum Teil bis auf 50 %

der jetzt noch geforderten Dicke - erhöht aus der Sicht der Feuerwehr das Ri-

siko: Die Feuerwehr wird bei einem Rückzug durch schwächere Stahlstützenbeklei-

dungen starker als bisher gefährdet; eine Brandübertragung in andere Gebäudeab-

schnitte kann durch frühzeitige Einstürze infolge geringerer Bekleidungsdicke

möglich werden.

Die jetzt auf dem Markt befindlichen Bekleidungsmaterialien haben je nach Art

eine bestimmte Rohdichte. Die Mehrzahl aller Bekleidungsbaustoffe hat eine Roh-

dichte p > 400 kg/m3 ; nur bei Mineralfaser-Spritzputzen und -Platten liegen

kleinere Rohdichten vor - MF: (325 + 65) kg/m3 (Tab. 4); MF-Pl: 300 kg/m3

(Tab. 5). Da für den Gebrauchszustand Schäden vermieden werden müssen und sich

Bekleidungsmaterialien mit kleineren Rohdichten - auch ohne Löschwasserbeanspru-

chung - in der Praxis nicht bewährt haben, kann davon ausgegangen werden, daß

sehr leichte Bekleidungsmaterialien am Markt keine Chance haben; es wird vermu-

tet, daß es auch in Zukunft bei den genannten Rohdichten bleibt und daß keine

Bekleidungsbaustoffe entwickelt werden, die z.B. eine Rohdichte von << 300 kg/m3

haben.

Im übrigen verbleibt noch die Möglichkeit, derartige Bekleidungen mit einem

Blechmantel zu versehen, der gegen mechanische - auch löschwasserbeanspru-

chende - Kräfte Widerstand leistet; Aluminium eignet sich hier nicht, da Alumi-

nium zwischen 600 °C und 650 °C schmilzt.

Die Mehrzahl aller Brände weist eine geringere Intensität auf, als siP durrh die
ETK-Beanspruchung über 90 min gegeben ist [11]. Es liegt daher der Schluß nahe,

daß die Zermürbung in der Praxis nicht so groß wie bei der Prüfung nach DIN 4102

Teil 2 ist.

30
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Dabei ist es schwer verständlich, daß

- bei einem Gebdude mit vielen Personen mit 3 Geschossen mit Oberkante Fußboden

des obersten genutzten Raumes (Geschosses) OKF < 7 m (Forderung im allgemei-

nen: F 30) kein Widerstand gegen Löschwasser gefordert wird und

- bei einem gleichgenutzten Gebäude (ebenfalls mit viel Personen) bei OKF > 7 m

(Forderung im allgemeinen: F 90) der Widerstand gegen Löschwasserbeanspruchung

dagegen durch das Prüfverfahren nach DIN 4102 Teil 2 zwingend vorgeschrieben

wird.

Die vorhandenen und die zukünftigen Bekleidungsmaterialien besitzen auch bei re-

duzierter Bekleidungsdicke eine bestimmte Widerstandsfähigkeit gegen Löschwas-

serbeanspruchung.

Am ungünstigsten verhalten sich gipsgebundene Baustoffe wie GKF- oder Gipsfaser-

platten. Sie besitzen gemäß Tabelle 1 eine mittlere Verwendungshäufigkeit von

z.Z. 7 %. Bei einem Fortfall der Löschwasserbeanspruchung wird sich der Anteil

der Bekleidungen mit derartigen Platten vergrößern, wodurch das Risiko ebenfalls

vergrößert wird.

Eine Verlängerung der Feuerwiderstandsdauer als Ersatz für den möglichen Fort-

fall der Löschwasserbeanspruchung

- ist keine Lösung, da sie falsch ist und nicht alle Aspekte erfaßt,

- müßte im Fall der GKF- und Gipsfaserplatten 90 min betragen, was einer Feuer-

widerstandszeit von 180 min bedeutet.

Auch eine Verlängerung der Feuerwiderstandsdauer von nur 30 min als Ersatz für

die Löschwasserbeanspruchung erscheint nicht sinnvoll, vgl. Abschnitt 7.1.

Es gibt im Brandgeschehen ganz andere Risiken [12] bis [14], die viel schwerwie-

gender zu sehen sind als der mögliche Fortfall der Löschwasserbeanspruchung.
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9	 Schlußfolgerungen und Empfehlungen

Die vorstehend beschriebenen Auswertungen V0D Normen, Prüfungen, Lit9r^[v°stg l

l eD und Befragungen führen ZU folgenden Erkenntnissen und Empfehlungen:

- DaS 3ChutZZiel, di g StaDdSiCh8rheit 2iD8S Tragwerks mit bekleidet8D 5tÜtZeO

i0 BraOdfall auCh daDO Zu geNährlei8teD, weOD die B2k] g idUDg eiDer Y0rh8rig2O

08Chani3cheD BeaD3pruchVOg, Z.B. durch 8iDen LÖschwa3serStrah7, ausge%etZt

war, i%t in der '8tZig8D Form der LöSChwaSserb8aDSprUChVDg niCht OaCh-

v0llZiehbar, weil diese erst nach 90 MinVten 8raOddaVer erfnlgt und auf be-

kleidete 3tahlstützen mit Feuerwiderstandsklassen > F 90 beschrünkt wird'

- AVforVnd b8stSh8nder Festigkeit y anf0rdarungen an BranduChVtZbekleidVngen zVm

Schutz gegeO 08ChaDiSCh8 BeaDspruChUOg i0 G8braUCh3ZVStaOd kO008n UbSrwi8gend

B8kl8iduOgsarteO ZUr ADNeOdUDg, die DaCh 3tütiStiSCh8D AuSw2rtUDg2D aV[h hiO-

reiChend VD80pfiOdlich gegen eiDB LöSChwasserbSDU3prUChUng 3ind,

- Erfahrungen bei Bränden im Ausland, das be s onde re Festigkeitsanforderungen a n

Bekleidungen nicht kennt, lassen e in erhöhtes Risiko i0 Bereich von bekleide-

ten Stahlstützen nicht erkennen. Unter Risikogesichtspunkten kann d aher a uf

d ie LUschwaus8rbeaOuprVchVDg bei be kleideten Stahlstützen ohne weiteres ver-

zichtet werden'

- Eine gravierende Reduktion des derzeit vorhandenen Schutzniveaus infolge

Verringerung der Bekleidungsdicken ist kaum IU befürchten w2DD in den

künftigen harmonisierten europäischen Prüfbestimmungen für Bekleidungen von

Stahlbauteilen (außer däm0schiChtbildende Beschichtungen) grundsätzlich di e

Prüfung auf biegebeanspruchten Trägern festgelegt wird; in diesem Fall wird

di e Bekleidung durch größere Verformungen indirekt auch hinsichtlich ihrer

mechanischen Festig keit beansprucht ' In den Arbeitsgruppen d e r ECC3 und EGOLF

werden entsprechende Verfahren vorbereitet, di e von d eutscher Seite

nachdrücklich unterstützt werden sollten.
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1 EINLEITUNG

Brandwände dienen zur Abgrenzung von Brandabschnitten (bzw. Brand-

bekämpfungsabschnitten gemäß DIN 18 230) und sollen sicherstellen,

daß ein Brand unter allen Umständen in dem Brandabschnitt gehalten

wird und nicht auf angrenzende Abschnitte ubertragen wird. Aus

diesem Grund werden neben der Einstufung in eine Feuerwiderstands-

klasse > F 90 nach DIN 4102 Teil 2 weitere Anforderungen im Hin-

blick auf die Standsicherheit bei horizontaler Stoßbeanspruchung

gestellt.

2 EN ICRLUNG DER PRÜFVORSCHRIFTEN

In früheren Normausgaben von DIN 4102 waren keine besonderen Pruf-

vorschriften über Brandwände geregelt, da nach den bauaufsichtli-

chen Vorgaben die Konstruktionsart von Brandwänden definiert war

durch bestimmte Wanddicken von Mauerwerks- und Betonwänden.

In DIN 4102 Teil 3, Ausgabe 1977, wurden erstmals Prüfvorschriften

für Brandwände veröffentlicht mit dem Ziel, neben den klassischen

Mauerwerks- und Betonwänden auch andere Wandkonstruktionen zuzu-

lassen, die sich brandschutztechnisch gleichwertig verhalten.

Im einzelnen wird in dieser Prüfnorm vorgeschrieben, daß Brandwan-

de bei Temperaturbeanspruchung nach der Einheitstemperaturzeitkur-

ve gemäß DIN 4102 Teil 2 unter zentrischer und exzentrischer Last

zu prüfen und zusätzlich einer dreimaligen Stoßbeanspruchung durch

einen Bleischrotsack zu unterziehen sind. Dabei werden im Falle

von tragenden Wänden zwei Stöße bei belasteter Wand und ein Stoß

bei unbelasteter Wand gefordert. Aus prüftechnischen Gründen er-

folgt die Stoßbeanspruchung von der dem Feuer abgewandten Seite.

Weitere Angaben im Hinblick auf Hohlräume, Baustoffklasse und

Bekleidungen werden teilweise in DIN 4102 Teil 3, teilweise in den

Bauordnungen vorgegeben.

Von dem ursprünglichen Konzept, nur tragende Wände als Brandwände

zuzulassen, wurde abgewichen, da in der Praxis sehr häufig auch



nichttragende Ausfachungselemente die Funktion einer Brandwand

übernehmen müssen und können.

ÜBLICHE AUSFÜHRUNGEN VON B 7"'kNDEN

Die zur Zeit im deutschen bauaufsichtlichen Verfahren akzeptierten

Brandwandausführungen basieren auf der Prüfvorschrift DIN 4102

Teil 3 und weisen in Abhängigkeit vom Baustoff und der Konstruk-

tionsart die unterschiedlichsten Konstruktionselemente auf:

- Wände aus Notmalbeton nach DIN 1045:

120 mm dick als nichttragendes Wandelement,

140 mm bei üblichen Belastungen und

170 mm dick unter hohen Lasten.

- Mauerwerk:

Wanddicken in Abhängigkeit von der Rohdichte und der Art des

Mauerwerkes zwischen 175 mm und 360 mm.

- Gasbetonwandplatten, liegend oder stehend angeordnet:

Plattendicken von 175 mm bis 200 mm und

spezielle Anforderungen an die Ausbildung von Stößen, Fugen und

Verankerung.

- Zweischaliges Mauerwerk:

Zur Zeit laufen Bestrebungen, 2 x 115 mm dicke Wände als Brand-

wände einzustufen. Bei zweischaligen Wänden geht die Lastanord-

nung in Verbindung mit der dem Feuer zugekehrten Seite völlig an

der Praxis vorbei.

- Elementwände aus Blechteilen:

Innenliegendes Trapezblech bzw. außenliegende Flachbleche mit

zusätzlichen Bekleidungen aus Gipsbauplatten, Kalziumsilikat-

platten, Mineralfaserplatten. Die Elementwände können in belie-

biger Konstruktion ausgeführt werden und sind vor allem im

Stahlskelettbau einsetzbar.
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4 BAUAUFSICHTLICHE ANFORDERUNGEN UND SCHUTZZIEL

Grundsätzlich wird in den Landesbauordnungen bei ausgedehnten Bau-

werken der üblichen Art und Nutzung eine Unterteilung durch innere

Brandwände im Abstand von höchstens 40 m in mehrere Brandab-

schnitte gefordert. Darüber hinaus sollen Gebäudetrennwände grund-

sätzlich als Brandwandkonstruktion ausgeführt werden, wenn kein

ausreichender Abstand zur Nachbarbebauung vorliegt.

Zu diesen Regeln gibt es eine Vielzahl von ergänzenden Bestimmun-

gen, die die Anforderungen konkretisieren bzw. Abweichungen zulas-

sen. Als Gebäudetrennwände sind z. B. bei Gebäuden geringer Höhe

feuerbeständige Wände oder aber die "F 30-B/F 90-B"-Lösung bei

Reihenhäusern in Holztafelbauweise zulässig. Mit Hilfe der

DIN 18 230 kann für Industriegebäude die zulässige Größe der

Brand(bekämpfungs)abschnitte in Abhängigkeit der jeweiligen brand-

schutztechnischen Randbedingungen bestimmt werden.

In den bauaufsichtlichen Anforderungen sind weitere Ausführungsde-

tails für Brandwände vorgegeben, z. B.

- zum Eingreifen von Stahlbauteilen,

- zum Abschluß von öffnungen durch Feuerschutzabschlüsse oder

durch Abschottungen,

- zur Ausbildung im Dachbereich und zur

- Höhe der Brandwand über der Dachkonstruktion.

Primäres Schutzziel bei Brandwänden im deutschen bauaufsichtlichen

Verfahren ist es, bei einer Brandbeanspruchung nach DIN 4102

Teil 2 - bzw. künftig nach der entsprechenden CEN-Norm - die

Brandweiterleitung aus einem vom Brand betroffenen Brandabschnitt

in den angrenzenden Brandabschnitt mit an Sicherheit grenzender

Wahrscheinlichkeit zu verhindern.

Dazu wird über die Feuerwiderstandsdauer von mindestens 90 Minuten

hinaus eine zusätzliche Widerstandsfähigkeit der Wände gegen hori-

zontale Stoßbeanspruchung gefordert. Eine solche horizontale StoB-

beanspruchung kann in der Praxis beispielsweise auftreten, wenn
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Teile der Inneneinrichtung umstürzen, z. B. Regale, Schränke oder
stehende Behälter, an die brandschutztechnisch keine Anforderungen
gestellt werden, oder wenn Bauteile der über den Brandwänden ver-
laufenden Decken bzw. Dachkonstruktionen mit geringerer Feuerwi-
derstandsdauer als 90 Minuten herabfallen.

Die herabstürzenden Bauteile haben im Geschoßbau eine verhältnis-
mäßig geringe Bedeutung, da im allgemeinen Stahlbetondeckenkon-
struktionen mit Feuerwiderstandsdauern von 90 Minuten verwendet
werden, die vor dem Klassifizierungszeitraum nicht abstürzen. Da-
gegen ist es im Industriebau üblich, an die Bauteile des Dachtrag-
werkes geringere Anforderungen als an die übrige tragende Kon-
struktion zu stellen, so daß vorzeitige Teileinstürze im Bereich
der Dächer mit entsprechenden Stoßbeanspruchungen der Brandwände
durchaus denkbar sind.

Zur Quantifizierung der auftretenden Horizontalbeanspruchung ist
es notwendig, realistische Szenarien zu definieren. Die StoBarbeit
ließe sich am ehesten für umstürzende Regale mit bekannter Nutz-
last errechnen; bei herabstürzenden Bauteilen ist dagegen jeder
Lastansatz Spekulation.

5 VERGLEICH DES PRÜFVERF RENS MIT DEM SCHUTZZIEL

Bei der Beurteilung des Prüfverfahrens nach DIN 4102 Teil 3 muß
man davon ausgehen, daß dieses Verfahren "rückwärts" entwickelt
wurde. Die Prüfbedingungen wurden also nachträglich an Kon-
struktionen kalibriert, die sich in der Praxis bewährt haben.

Im europäischen Konzept sollten dagegen Prüfverfahren direkt aus
den (im Grundlagenpapier Brandschutz definierten) brandschutztech-
nischen Schutzzielen ableitbar sein. Auf Brandwände übertragen
bedeutet das:

- Die Stoßbeanspruchung in der Praxis ist von der Brandseite her
zu erwarten. Der Stoß durch einen Bleischrotsack, der nach
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DIN 4102 Teil 3 auf die dem Feuer abgekehrte Seite aufgebracht

wird, paßt daher nicht in das europäische Prüfkonzept.

- Der zweimalige Stoß auf die belastete und der einmalige Stoß auf

die unbelastete Wand lassen sich ebenfalls nicht überzeugend

darstellen. Dazu müßten beispielsweise zweimal nacheinander

Teile der Inneneinrichtung gegen die Wand fallen und dann beim

dritten Stoß Teile der Deckenkonstruktion herabstürzen, wodurch

zugleich die Wand entlastet würde.

- Die Stoßbeanspruchung nach dem Klassifizierungszeitraum von

90 Minuten ist ebenfalls unlogisch, da umstürzende ungeschutzte

Einrichtungen oder herabfallende Bauteile mit geringer Feuerwi-

derstandsdauer diese Stoßbeanspruchung breits wesentlich früher

ausüben würden.

Das Prüfverfahren nach DIN 4102 Teil 3 deckt demnach das Schutz-

ziel einer ausreichenden Feuerwiderstandsdauer bei gleichzeitiger

Widerstandfähigkeit gegen Horizontalbeanspruchung zwar ab, es läßt

sich jedoch im Detail anhand der in der Praxis zu erwartenden

Beanspruchungsszenarien nicht überzeugend begründen.

6 UNTERSUCHUNG ALTER1aTIVER PRÜFERITERIEN

Da das Verfahren nach DIN 4102 Teil 3 als CEN-Norm nicht einge-

bracht werden kann, müssen alternative Verfahren bzw. Bestimmungen

erarbeitet werden, um das gesteckte Schutzziel trotzdem zu

erreichen. Grundsätzlich bieten sich dazu folgende Lösungen an:

- Definition einer horizontalen Ersatzlast, z. B. einer

Streckenlast, die im Gebrauchszustand von der Wandkonstruktion

unter Einhaltung der zulässigen Biegezugspannungen aufgenommen

werden muß und ggf. einer horizontal wirkenden Punktlast auf

einer definierten Fläche, die ohne Durchstanzen der Konstruktion

abzutragen ist,
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- Erhöhung der erforderlichen Feuerwiderstandsdauer für Brandwände

von derzeit mindestens 90 Minuten auf 120 bzw. 180 Minuten,

- Festlegung bestimmter Bauarten von Brandwänden, die Feuerwider-

stands- und Festigkeitsanforderungen erfahrungsgemdß erfüllen,

- Definition einer Stoßbeanspruchung im Gebrauchszustand in Anleh-

nung an international akzeptable Prüfverfahren.

Im folgenden werden die bisherigen Überlegungen zu den genannten

alternativen Anforderungen an Brandwände zusammenfassend wiederge-

geben:

Horizontale Ersatzlast (Streckenlast)

Ein rechnerischer Nachweis der Brandwand für eine (linienförmig

verteilte) horizontale Ersatzlast unter Einhaltung der zulässigen

Zugspannung nach entsprechenden Bemessungsnormen für den Ge-

brauchszustand ist wenig erfolgversprechend, weil damit die

derzeit üblichen Brandwandkonstruktionen durchweg nicht nachweis-

bar sind. Bei der Kalibrierung der Ersatzlast für Mauerwerkswände

(ein- bzw. zweischalig), Stahlbeton- und Blechwände ergeben sich

in Abhängigkeit vom Rechenmodell ganz unterschiedliche Werte.

Mauerwerk,	 d = 240 mm (zul	 = 0,2 N/mm 2 )	 H = 8,3 kN

Mauerwerk,	 d = 240 mm (klaffende Fuge)	 H = 1,4 kN

Stahlbeton,	 d = 140 mm (DIN 1045)	 H = 115,0 kN

Beton,	 d = 200 mm (zul a = 0,5 N/mm 2 )	 H = 14,3 kN

Blech, rk,	 H = f (Blechprofil, Rechenmodell, Verbundwirkung

mit Ständerprofilen usw.).

Horizontale Ersatzlast (Punktlast)

Beim statischen Nachweis werden ähnliche Probleme auftreten wie

bei der Streckenlast, wobei die Überlagerung von Biege-Zugspannun-

gen und Scherspannungen zusätzliche Schwierigkeiten mit sich

bringt.



Erhöhung der Feuerwiderstandsdauer

Durch eine höhere Feuerwiderstandsdauer kann nicht automatisch die

angestrebte Festigkeit gegen Stoßbelastungen erreicht werden.

Leichte Konstruktionen (z. B. Ständerwände mit beliebigen Platten-

bekleidungen und MF-Dämmung) können z. B. mit beliebiger Feuer-

widerstandszeit ausgeführt werden, ohne daß die Widerstands-

fähigkeit gegen Horizontalbeanspruchung entscheidend verbessert

wird. Dagegen müßten stoßwiderstandsfähige Konstruktionen, z. B.

Stahlbetonwände, möglicherweise dicker werden als bisher üblich,

um die höhere Feuerwiderstandsdauer zu erreichen.

Festlegung von zulässigen Bauarten

In Bauordnungen Mindestwanddicken für bestimmte Bauarten festzu-

schreiben und dafür das Prüfverfahren nach DIN 4102 Teil 3 ent-

fallen zu lassen, würde die Entwicklung neuer Konstruktionssysteme

unmöglich machen und darüber hinaus keine Lösung für Detailfragen

im Hinblick auf Verankerungen und Verbindungen bieten. Exakt dies

war die Ausgangssituation, als 1977 die Einführung einer spe-

ziellen Prüfvorschrift für Brandwände für unumgänglich gehalten

wurde. Die Beschränkung auf wenige zugelassene Bauarten wäre also

ein Rückschritt um 15 Jahre.

Impact test im Gebrauchszustand

Sogen. "impact tests" zur Erzielung einer ausreichenden Festigkeit

gegenüber betriebsbedingten stoßartigen Beanspruchungen sind in

ISO bereits genormt:

ISO/DIS 7893.2 beschreibt "impact resistence tests" für nicht-

tragende Trennwände als Simulation mechanischer

Beanspruchungen im Gebrauchszustand und

ISO 7892	 beschreibt das entsprechende Prüfverfahren.

In Anlehnung an diese Verfahren könnten mit entsprechend größeren

Beanspruchungen die mechanischen Stöße auf Brandwände durch

umfallende Bauteile simuliert werden.



Es erscheint vorteilhaft, auf diese international akzeptierten

Vorschriften zurückzugreifen. In bezug auf das Schutzziel kann ein

impact test für Brandwände so kalibriert werden, daß er z. B. eine

115 mm dicke Mauerwerkswand zum Einsturz bringt, während eine

175 mm bzw. 240 mm dicke Mauerwerkswand stehenbleibt. Die dabei

ermittelte Stoßarbeit muß dahingehend überprüft werden, ob sie

möglicherweise mit Nutzlasten auf Geschoßdecken, die durch Umfal-

len die Wandkonstruktionen beaufschlagen können, übereinstimmt.

Der Stoßversuch im "kalten" Gebrauchszustand läßt sich mit dem

frühzeitigen Versagen von Einrichtungen begründen, die dann vom

Brand praktisch noch nicht geschädigte Wände beanspruchen.

Die Durchführung eines solchen Stoßversuchs verspricht folgende

Ergebnisse:

- Kritische Anschlüsse, z. B. bei nichttragenden Elementen aus

Gasbeton oder Blechkonstruktionen, werden realistisch überprüft.

- Die Dimensionierung unkritischer Konstruktionen, z. B. aus

Stahlbeton, ergibt sich durch die Forderung "F 90". Die Stoß-

beanspruchung kommt bei diesen Wänden kaum zum Tragen.

- Die Stoßbeanspruchung kann von der richtigen Seite simuliert

werden.

- Als Vertikallast sollte nur das Eigengewicht der Wand angesetzt

werden, da sich dann der geringsten Widerstand gegen eine

Stoßbeanspruchung ergibt; damit werden alle in Praxis vor-

kommenden Belastungsarten abgedeckt.

Unabhängig davon, welches der o. g. alternativen Prdfverfahren

gewählt wird, muß man davon ausgehen, daß partielle Abweichungen

der Prüfergebnisse gegenüber dem Prüfverfahren nach DIN 4102

Teil 3 unvermeidlich sind. In Abhängigkeit von der Wahl des

Verfahrens, der Kalibrierungsbeispiele und der zu beurteilenden

Bauarten werden einige der bisherigen Klassifizierungen bestdtigt,

andere ggf. nach oben oder unten verändert werden.
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7 SCHLUSSFOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN

Die bisherigen Untersuchungen gemdß Abschnitt 2 bis 6 lassen sich

in folgenden Schlußfolgerungen und Empfehlungen zusammenfassen:

- Das Schutzziel bei Brandwänden, eine Brandausbreitung in einem

benachbarten Brandabschnitt mit an Sicherheit grenzender Wahr-

scheinlichkeit auch bei beliebigen Schäden in dem vom Brand be-

troffenen Brandabschnitt zu verhindern, kann nach einhelliger

Einschätzung der deutschen Fachleute bei ersatzlosem Wegfall der

zusätzlichen Festigkeitsprüfung (Bleischrotsack) nicht mehr in

vollem Umfang erreicht werden.

- Bei dem in DIN 4102 Teil 3 genormten Prufverfahren wird das an-

gestrebte Schutzziel nicht hinreichend deutlich weil

o der Stoß auf die dem Feuer abgewandte Wandseite erfolgt, auf

der definitionsgemaß mechanische Einwirkungen infolge brand-

bedingter Schdden nicht zu erwarten sind,

o die Stoßbelastung erst nach etwa 90 Minuten Brandbean-

spruchung aufgebracht wird, obwohl brandbedingte Stoßursachen

wesentlich früher auftreten,

o dem Prüfverfahren eine komplizierte, kaum nachvollziehbare

Belastungsphilosophie zugrunde liegt, die besonders bei zwei-

schaligen Brandwanden absolut praxisfremd ist.

- Die deutscherseits weiterhin für erforderlich gehaltene erhohte

Widerstandsfahigkeit gegen auftretende mechanische Zusatzbean-

spruchung wahrend eines Brandes laßt sich nicht indirekt durch

Veranderung bzw. Erganzung von Anforderungen z.B. durch

o Erhohung der Feuerwiderstandsdauer,

o Prufung bzw. Berechnung unter einer horizontalen statischen

Ersatzlast oder

o Festlegung von bestimmten Konstruktionsarten,

simulieren weil sich diese Zusatzanforderungen ebenfalls nicht

schlüssig aus dem Schutzziel zurückfuhren lassen oder (im letz-

ten Fall) sich bereits in der Vergangenheit als ungeeignet und

fortschrittshemmend erwiesen haben.



- Vom Schutzziel her wäre es naheliegender und daher international

leichter zu vertreten, den Stoß auf die brandbeanspruchte Seite

aufzubringen. Dies ist jedoch versuchstechnisch nur mit unver-

tretbar großem Kostenaufwand zu realisieren.

- Unter pruftechnischen Gesichtspunkten gabe es eine Alternative

zum derzeitigen Verfahren nach DIN 4102 Teil 3, die auf inter-

national anerkannten Prüfvorschriften aufbaut, namlich

o Nachweis einer Feuerwiderstandsklasse von mindestens 90

Minuten (ggf. unter exzentrischer Last) nach CEN XXX (ISO

834),

o Festigkeitsprufung durch Stoßbeanspruchung im (kalten)

Gebrauchszustand in Anlehnung an ISO 7892 und ISO/DIS 7893.2,

allerdings mit modifizierten Beanspruchungen

o Kalibrierung dieser modifizierten Stoßbeanspruchung anhand

der heute üblichen Brandwandausführungen.

- Fur die Kalibrierung waren einige reprasentative, in DIN 4102

Teil 4 genormte Wandkonstruktionen auszuwählen, z. B. Mauer-

werkswande und ggf. eine nichttragende Trennwandkonstruktion.

Die Stoßarbeit muß dabei so kalibriert werden, daß die Klassifi-

zierungen der bisherigen Brandwandkonstruktionen im wesentlichen

bestatigt werden. Es ist zu akzeptieren, daß sich in Einzelfal-

len im Vergleich zu den Angaben von DIN 4102 Teil 4, Tabelle 42,

bzw. zu gultigen Prüfzeugnissen sowohl gunstigere, als auch

ungunstigere Dimensionierungen ergeben.

Deshalb und wegen des geringen Interesses der europäischen Part-

nerländer an einem harmonisierten Prüfverfahren wurde im Spie-

gelausschuß "Bauteile" beschlossen, das Prüfverfahren nach

DIN 4102 Teil 3, trotz der oben beschriebenen Inkonsistenzen, un-

verändert in die europäische Normung in CEN/TC 127 (ad hoc 10)

einzubringen.



HARMONISATION A L/ECHELLE EUROPEENNE DES PRESCRIPTIONS D/ESSAI

DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION PREVENTIVE CONTRE LES INCENDIES

Dans les essais de reaction au feu, selon DIN 4102 partie 2,
pour les murs de cloture et les supports revetus ainsi que selon
DIN 4102 partie 3 pour les murs coupe-feu, pas seulement la
duree de resistance au feu mais aussi la resistance residuelle ä
l'effort mecanique sont testees. De tels essais supplementaires
ne sont pas connus dans les pays partenaires europeens et ils ne
sont pas acceptes par ceux-ci comme prescriptions d'essai harmo-
nisees. Le projet de recherche avait pour but d'analyser, de
facon critique, les methodes d'essai en question et de compiler
les arguments pour et contre l'adoption de ces methodes dans le
cadre de la normalisation europeenne.

Dans ce contexte,

- les murs de cloture (essai au choc de balle)
- les supports revetus	 (resistance ä l'eau d eteindre

l'incendie)
- les murs coupe-feu (essai au choc de sac au plombe)

ont ete soumis ä des essais de resistance en ce qui concerne les
objectifs de protection ä couvrir, le caractere concluant des
criteres d'essai et les mesures de remplacement pour atteindre
les memes objectifs de protection. Les resultats d'etude
relatifs ä ces questions sont documentes en detail aux trois
annexes au rapport final. D'apres ces resultats, on peut
renoncer, au niveau de la normalisation europeenne, ä l'essai de
resistance pour les murs de cloture et les supports revetus, car
les objectifs de protection peuvent etre atteints par des
mesures de construction (reductions de section) ou par la
definition d'exigences ä satisfaire par la resistance du
materiau de revetement. Pour les murs coupe-feu, la resistance ä
l'effort mecanique est cependant consideree comme indispensable.
En vue de satisfaire aux exigences du Document de Base relatif ä
la protection contre les incendies, il est propose de se servier
directement de la methode d'essai definie dans la norme DIN 4102
partie 3 comme norme europeenne, car les pays partenaires ne
sont apparemment pas interesses ä une prescription d'essai
harmonisee nouvelle, relative aux murs coupe-feu.



HARMONIZATION OF EUROPEAN TEST REGULATIONS FOR PREVENTIVE

STRUCTUL FIRE PROTECTION MEASURES

In fire tests according to DIN 4102 Part 2 for walls as parts of

the compartment enclosure, for isolated steel columns as well as

for fire walls according to DIN 4102 Part 3, beside the fire

resistance duration the remaining resistance against mechanical

actions is tested, too. Such additional mechanical resistance

criteria are not known in other European countries and are

therefore not accepted for harmonized European test regulations.

The research project aimed at critically analyzing the related

test criteria and collecting arguments for defending or

releasing them in European standardization.

The three additional mechanical test procedures for separating

walls (ball impact test), isolated columns (hose stream test)

and fire walls (heavy impact test) were analyzed with respect to

the protection goals to be covered, the consistency of the

formulated test criteria and possible alternative measures to

ensure the required safety goals. The results of these analyses

are documented in detail in three annexes to the final report.

It is concluded that, as far as walls of the room enclosure and

isolated columns are concerned, it does not seem necessary to

insist on additional mechanical tests for European regulations;

the safety goals can be covered by constructive measures in the

region of cross sectional weak points and requirements with

respect to the mechanical resistance of the isolating material.

In contrast to that, the mechanical resistance of fire walls is

believed to be indispensable. In order to fulfil the

requirements in the recent draft of the Interpretative Document

"Essential Requirements Safety in Case of Fire" the German CEN

delegation should propose the test procedure of DIN 4102 Part 3

to be directly used as European standard for fire separating

walls with additional mechanical resistance (classification

"REI-M" or "RE-M").
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